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Der Unterricht in der versicherungsrechtlichen 
Medizin.

Von

Professor Dr. P. Stolper,
K re isa rz t in G üttingen .

Auf Anregung Sr. Exzellenz des Herrn Staatssekretärs des 
Innern Dr. CJra.f v. P o sa d o w sk y -W e h n e r hat sich am 3. Ok
tober 11)04 die Mitgliederversammlung des ..Deutschen Vereins 
für Versicherungs-Wissenschaft“ eingehend mit der Frage der 
Förderung dieser beschäftigt. Unter den fünf Referaten*) fand 
•sich auch eines betreffend den ..Unterricht in Versicherungs- 
niedizin", erstattet von Herrn Prof. Dr. F lo r s c h ü tz ,  dem ver
dienstvollen Vertrauensarzt der Gothaer Lebensversicherungsbank, 
die ihrerseits mehrfach Anerkennung erntete für die wissen
schaftliche Betätigung ihrer maßgeblichen Persönlichkeiten.

Es ist begreiflich und gewiß entschuldbar, daß dieser Redner 
«las Hauptgewicht seiner Ausführung auf die Betonung der 
L e b e n sv e rs ic h e ru n g sm e d iz in  und ihre Förderung legte. Aber 
der Aufgabe des Herrn Staatssekretärs ist er damit gewiß nicht 
erschöpfend gerecht geworden, denn das Staatsinteresse an der

*) Zeitschr. f. d. gesamte Versicherungs-Wissenschaft IV. Berlin, 
M ittler  1904.

Förderung der Versicherungswissenschaft und ihrer Hilfsfächer 
insbesondere der versicherungsrechtlichen Medizin ist viel um
fassender, wie auch aus den Ausführungen des Herrn Staats
sekretärs in der Reichstagssitzung vom 3. März d. J. hervorgeht. 
Ich möchte fast glauben, dem Herrn Staatssekretär wird der 
Wunsch, für die Lebensversicherungsmedizin Förderungsmaß
nahmen von den Praktikern kennen zu lernen, nur ganz von 
fernher mit Anlaß zu seiner Anregung gewesen sein.

Ihm, dem anerkannten Steuermann der alle privaten Ver
sicherungsorganisationen überragenden Riesenmaschine der staat
lichen Arbeiter-Versicherung hat diese vor allem am Herzen 
gelegen. Daß in deren Betriebe der Arzt eine nicht ganz 
untergeordnete Mitarbeit, zu leisten hat, eine — - absolut ge
nommen — unendlich bedeutendere als bei den privaten Ver
sicherungsgesellschaften, wer wollte das verkennen?

Als 1901 von einem unserer ersten Autoren auf dem 
Gebiet der Unfallheilkunde. T hiem -K ottbus, der Wunsch ausge
sprochen war, man möchte eine alle Versicherungszweige um
fassende Bezeichnung für das dem Arzte davon zufallende Gebiet 
der neuen sozialen Gesetze finden, da habe ich die Bezeichnung 
„versicherungsrechtliche Medizin“ vorgeschlagen. Je mehr ich 
mich seitdem mit den einschlägigen Fragen theoretisch und 
praktisch beschäftigt habe, desto mehr sehe ich, daß diese Be-
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Zeichnung zutreffend gewählt ist, weil sie in der Tat alles 
theoretisch wie praktisch Verwandte zusammenfaßt und zwar 
nicht blos aus dem größeren Gebiete des staatlichen Versicherungs
rechts, sondern auch aus dem zwar kleineren, aber für die 
Interessenten nicht minder bedeutsamen Gebiete des Privat- 
unfall- und Privatlebensversicherungsrechts..

Auch die später (1902) von mir betonte innere Yer- : 
wandtschaft mit der gerichtlichen Medizin in bezug auf wissen- ! 
schaftliche wie praktische Aufgaben muß ich — dem W ider
spruche von F lo r s c h ü tz  entgegen — durchaus aufrecht erhalten. 
Ich komme darauf später noch zurück.

Man hatte von „sozialer Medizin“ gesprochen, aber dieser 
Begriff reicht weit über das Gebiet der versicherungsrechtlichen 
Medizin hinaus, schließt die Aufgaben der Hygiene und Wohnungs
fürsorge, Nahrungsmittelaufsicht, schulärztliche * Aufgaben, Be- | 
kämpfung der gemeingefährlichen Kranheiten, Hebammenwesen j 
und vieles andere mehr in sich. Das läßt sich gewiß als 
Lehrstoff nicht alles in einer Hand, in einem Kopfe zusammen- | 
fassen.

Letzteres ist gewiß auch mit der versicherungsrechtlichen 
Medizin nicht der Fall, aber ihre Grundzüge, ihre praktische j 
Richtung, die müssen gelehrt werden von einem besonderen ! 
V ertreter dieses neuen Sondergebiets praktischer Medizin. Der i 
S taat hat naturgemäß in erster Linie ein Interesse daran, für 
die Durchführung seiner Gesetze geeignete Verwalter zu er
ziehen. Der Staat hat dem Arbeiter ein Recht auf Versicherung 
für den Fall der Erkrankung (im Krankenversicherungsgesetz), 
für den Fall der Erwerbsbeschränkung durch Unfall bei der 
Betriebsarbeit (im Unfall-Versicherungsgesetze), für den Fall 
der vorzeitigen oder der durch hohes Alter bedingten 
Invalidität (im Invaliden-Versicherungsgesetz) gegeben. Bei ■ 
Durchführung dieses Arbeiterversicherungsrechts kann er der 
Ärzte nicht entbehren. Diese aber müssen sich seit Einführung 
desselben mit den aus ihnen erwachsenen neuen, g ä n z lic h  
neuen Aufgaben vertraut machen. Darum erwächst dem Staat 
auch die Verpflichtung, den Ärzten Mittel und Wege zu geben, 
wie sie sich für die Erfüllung dieser neuen Aufgaben vor
bereiten können. O hne e in e  s o r g f ä l t ig e  S c h u lu n g  d er 
Ä rz te  in d e r  v e r s ic h e r u n g s r e c h t l ic h e n  M ed iz in  — 
k e in e  id e a le  D u rc h fü h ru n g  d e r  A r b e i t e r v e r s ic h e r u n g s 
g e s e tz e !

Für die Praxis der Krankenversicherungsgesetze bleibt noch 
viel mehr soziales Empfinden bei den Ärzten, zu wünschen, für 
die Praxis der Arbeiter-Unfallversicherungsgesetze noch eine
erhebliche Schärfung des Rechtsbewußtseins der Ärzte, 
für die Praxis der Invalidenversicherung, noch solche und 
dazu mehr Verständnis für die Vorbeugung (Prophylaxe)
der siech machenden Krankheiten der Menschen. Das
sind große Aufgaben, die im zweiten Jahrzehnt nach der
Gesetzwerdung der menschenfreundlichen Absichten der Staats
regierung noch nicht erfüllt sein können! V irch o w  tat vor 
50 Jahren bereits, nicht ahnend, daß er den Anfang seiner E r
füllung wenigstens noch erleben würde, den Ausspruch, der uns Ärzte 
mit Eifer für diese Pflichten und mit Stolz erfüllen sollte: ,.Die j  

Ärzte sind die natürlichen Anwälte der Armen, und die soziale 
Frage fällt zu einem erheblichen Teil in ihre Jurisdiktion!“ Un
gleich häufiger als von dem Richter im Zivil- und Strafprozeß 
wird von dem Versicherungsrichter (dem Verwaltungsbeamten bei 
den Berufsgenossenschaften — im Schiedsgericht) der Arzt zur 
sachverständigen Erläuterung eines Streitfalles herangezogen, 
ungleich häufiger als dort ist hier sein Urteil wirklich ausschlag
gebend. Handelt es sich dort in zwar sensationellen, so 
doch verhältnismäßig recht seltenen Fällen um ein Menschen
leben, hier handelt es sich nicht gar selten um eine wirtschaft
liche Existenz.

Das A r b e i te r v e r s ic h e r u n g s g e s e tz  m uß se inem  
g an zen  G e is te  n ach  e r f a ß t  w e rd e n  g e ra d e  vom A rz te , 
wenn er nicht dem wohlwollenden Grundzuge desselben zuwider dem 
Arbeiter unrecht tun, oder in übergroßer Gebeseligkeit die Begehr
lichkeit breiter Volkskreise ins Ungesunde steigern will auf Kosten 
aller an der Versicherung Beteiligten. Der Arzt darf sonst wohl 
eine Krankheit mit Besorgnis von vornherein ansehen. geht sie gut 
aus — nun so ist es für beide Teile nützlich, erfreulich: einem 
Versicherten aber darf der Arzt am Anfänge d ie  V o ra u s s a g e  
n ie  zu e r n s t  m a c h e n , denn es kann unabsehbare Folgen haben 
auf seine durch Begehrungsvorstellungen geschwächte Energie 
(Unfallneurose! Rentenhysterie!). Das gilt nicht weniger für 
Privatversicherte wie für unselbständige Arbeiter!

So ist die Erziehung der Ärzte für die Aufgaben der 
Arbeiterversicherung auch eine solche für die der privaten 
Unfallversicherung. Wenn der Staat an allen seinen Huch- 
sclmlen jene fördert, so dient er also auch den privaten Un
fallversicherungsgesellschaften, die doch recht eigentlich auch 
auf die G e s a m th e i t  der Ärzte angewiesen sind.

Es bleiben also nur die an Zahl beschränkten Lebens
versicherungsärzte, deren Interessen H errn F lo r s c l iü tz  so am 
Herzen gelegen haben, daß er bei ihrer Vertretung gelegentlich 
des erwähnten Referates wohl im Übereifer für seine Sache die 
Anschauung eines Anderen — die meine nämlich — durch 
Unwissenheit eben dieses Anderen begründet. Mich darüber 
hier mit Herrn F lo r s c h ü tz  auseinanderzusetzen, scheint mir 
nicht angemessen. Aber für denjenigen, der meinen Vortrag von 
1902 (!) nicht gelesen hat, muß ich die von F lo r  s c h ü tz  bean
standeten Sätze desselben wörtlich wiedergeben. Sie lauten: 
„Endlich wird es auch in Deutschland über kurz oder lang zu 
einer stärkeren Betonung der ..Versicherungsmedizin1' kommen, 
welche sich mit den die privaten Lebensversicherungsgesell
schaften interessierenden Fragen befaßt. In Frankreich werden 
diese zum Teil auch allgemein-medizinisch wichtigen Angelegen
heiten bereits in stärkerem Grade bearbeitet als bei uns, 
z. B. die versicherungsärztliche Beurteilung der iiberstandenen 
Brustfellentzündungen, der Thoraxanomalieen, der Gravidität, 
der Syphilis, der Fettleibigkeit, der Knochen- und Gelenktuber- 

i kulose, der Erblichkeit des Krebses u. a. Die Statistik der 
Lebensversicherungsgesellschaften ergibt über die genannten 
Verhältnisse wrie auch über die Sterblichkeitsverhältnisse ein
zelner Stände schon heute viele Aufschlüsse von allgemein- 
medizinischem W ert. Auch auf dieses Gebiet wird die ver
sicherungsrechtliche Medizin der Zukunft sich erstrecken müssen, 
umsomehr, als in jüngster Zeit der Staat sein Aufsichtsrecht 
auch auf diese Privatversicherung ausgedehnt hat.“

Bin ich nicht recht vorsichtig im Ausdruck des Gedankens 
gewesen, der auch die Hereinbeziehung des Lebensversicherungs
gebietes in das Arbeitsfeld des gerichtlichen und versicherungs
rechtlichen Mediziners in sich schließt? Ich hatte eigene E r 
falirungen im Sinn, die mir wünschenswert erscheinen ließen, 
daß sich der gerichtliche Mediziner auch etwas für Lebens
versicherungsfragen interessiere. Ein Beispiel: Ein hoch
versicherter Mann wird tot neben seinem Gewehr und seinem 
Jagdstuhl im Walde gefunden. Die Angehörigen verlangen die 
Rente, sie meinen, es sei ein Jagdunfall vorliegend; die Gesell- 

| schaft verweigert sie, weil sie Selbstmord anzunehmen Veran
lassung hat. — Der Gerichtsarzt wird dann in der Regel mit 
der Obduktion beauftragt. Sein Gutachten — ich habe mehrere 

! solche Fälle im Auge — ist für den Ausgang des Prozesses 
doch oft recht wesentlich.

Es ist also doch nicht a l l e in  die Statistik, die Vertrauens
ärzte der Lebensversicherungsgesellschaften zu studieren haben.

Von deren Ergebnissen denke ich keineswegs gering, ich 
habe sie selbst oft genug für die Frage der ursächlichen Be-



deutung des Traumas für gewisse Krankheiten und deren Prog
nose herangezogen. Aber warnen möchte ich doch vor einer 
Überschätzung des W ertes der Statistik überhaupt und der aus 
Lebensversicherungsakten geschöpften im besonderen. F lo r s c h ü tz  
sagt: „Die Lebensversicherung ist eine Wahrscheinlichkeits
rechnung, und das und nichts anderes ist ihre Medizin“. Ihre 
Unterlage sei nur die Statistik. Das ist eine Übertreibung, so
weit es die Medizin betrifft. Die Bedingungen für die Aufnahme 
in eine Lebensversicherung werden verschärft und gemildert je 
nach dem jeweiligen Stande der allgemeinen medizinischen E r
kenntnis und der Heilkunst. Die Schlußfolgerungen der Statistik 
werden da manchmal nachhinken. Ihre Fehlerquellen fließen 
allzureichlich, als daß sie durch die Menge des Materials über
brückt werden könnten. Wie groß ist die Verschiedenheit der 
Untersuchungsmethoden der Einzelärzte, ihre Erfahrung und 
Gründlichkeit! Der F lo r s c h ü tz  der achtziger Jahre und der von 
heute würden in einem Zweifelsfalle wohl leicht zu recht ent
gegengesetzter Entscheidung kommen.

Wie dachte man vor 30 Jahren über Eingeweidebrüche? 
wie heute? Heute, wo in der Schweiz Bruchanlage und kleine 
Brüche nicht mehr vom Heeresdienst befreien, weil man die 
Träger eben operiert. Heute wiederum fürchtet man die sich 
in kleinsten Anfällen wiederholende „Blinddarmentzündung“ wie 
ein Damoklesschwert; wie verhältnismäßig harmlos fand man sie 
noch vor 20 Jahren. So schwankt naturgemäß mit dem Niveau 
unserer allgemein medizinischen Erkenntnis einer Krankheit die 
Eignung ihrer Träger für die Lebensversicherung, und das wird 
auch keine noch so große Statistik wesentlich ändern. Auch 
die Lebensversicherungsmedizin wird sich dauernd an den nie 
versiegenden, mit den wissenschaftlichen Strömungen steigenden
— fallenden Born der allgemeinen Medizin halten müssen; ich 
fürchte, daß ihr das a u s s c h l ie ß l ic h e  Blättern in verstaubten 
Akten auf die Lungen fallen könnte.

Bislang ist das Ergebnis solchen Aktenstudiums für die 
Medizin noch nicht eben überwältigend. F lo r s c h ü tz  gesteht selbst 
zu, daß für diese Arbeiten Unterstützung von außen nicht kommen 
kann, er weiß daher Vorschläge für eine theoretische und praktische 
Förderung in seinem Referat nicht zu machen. Der von B isc h o ff  
gegebenen Anregungen, die Versicherungs-Gesellschaften möchten 
ihren Vertretern mehr Gelegenheit zu wissenschaftlicher Be
tätigung geben, werden sich gewiß weitsichtige Vorstände 
nicht verschließen. Die Ergebnisse der Arbeiten dieser Praktiker 
aber wird dann gewiß alsbald die wissenschaftliche Medizin gern 
und im Interesse der Praxis des alltäglichen Lebens verwerten.

Nach meinem Dafürhalten hat also F lo r s c h ü tz  in seinem 
Referat „Unterricht in der Versicherungsmedizin“ die letztere 
einseitig als Lebensversicherungsmedizin aufgefaßt; er unter
ließ es, den Unterricht zu behandeln, der für die Praxis der 
staatlichen Arbeiterversicherungsgesetze notwendig ist. Deren 
Anforderungen fallen durchaus zusammen mit denen der privaten 
Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung, sie decken aber, 
freilich nur zu einem kleinen Teil auch diejenigen der privaten 
Lebensversicherung. Der Staat hat an der Fortentwicklung der 
letzteren gewiß auch ein warmes Interesse, aber es muß natur
gemäß zurückstehen hinter demjenigen für die Ausgestaltung 
der Reichsarbeitergesetze, im besonderen der hier uns inter
essierenden versicherungsrechtlichen Medizin.

Ihre Förderung muß daher vor allem ins Auge gefaßt 
Werden. Das ist in jener Versammlung des deutschen 
Vereins für Versicherungswissenschaft merkwürdigerweise auch 
m der Diskussion unterblieben. Fast möchte es scheinen, als 
°b dies Gebiet ganz unangebaut gelassen werden sollte in 
diesem Verein, doch widerspricht dem die Tatsache, daß der 
Verdienstvolle Geschäftsführer desselben, M anes, in seinen Zu
sammenstellungen es doch berücksichtigt. Das im Anhang ge
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gebene Gutachten von F e ile l ie n fe ld  behandelt schließlich noch 
die Einführung der Medizinbeflissenen in die Versicherungswissen
schaft, aber nicht w e n ig e r  w ic h tig  s c h e in t  m ir au ch  e in e  
S c h u lu n g  von N ic h tm e d iz in e rn , von J u r i s t e n  und besonders 
vonkünftigenVe r w a 11 u n g s b e a in t e n, wie auch derVersicherungs- 
beflissenen selbst, wie wir sie hier in Göttingen so viel haben, 
in den Fragen der praktischen Begutachtung. Meine eigene 
Erfahrung im Unterricht ist ja vorläufig noch eine geringe, und 
ich hoffe, daß ich in dieser Beziehung noch vieles lernen werde, 
aber es interessiert vielleicht, die zuständigen V ertreter der 
staatlichenVersicherungsorgane nicht bloß, sondern auch die stärker 
im V. f. V. vertretenen Herren der privaten Unfall-, Haftpflicht- 
und Lebensversicherungsgesellschaften, wie ich mir den Unterricht 
in der versicberungsrechtlichen Medizin denke. Ich betone hier
bei, daß ich meinen eigenen Lehrplan noch nicht ganz so ideal 
habe ausbauen können, wie er mir vorschwebt, weil ich hier 
in Göttingen vor etwa l 1̂  Jahren in eine für mich in jeder 
Hinsicht neue Lebensstellung und zwar in eine Doppelstellung: 
als Kreisarzt und als Lehrer der gerichtlichen Medizin ge
kommen bin. Da kann naturgemäß noch nicht alles fertig sein. 
Überdies habe ich erst für den 1. April 1906 ein eigenes Institut 
zu erwarten, das aber, wie ich hoffe, Dank dem warmen Interesse 
des Kultusministeriums ein Musterinstitut werden kann und 
werden soll, und zwar ohne wesentliche Belastung des Etats.

Der Lehrer der versicherungsrechtlichen Medizin wie jeder 
Vertreter eines Faches an einer Hochschule muß sich auch in
sofern Maß und Beschränkung auferlegen, als er nicht zu viel 
Stunden für sich in Anspruch nehmen darf. Es wäre unbe
scheiden und unpraktisch, wenn er mehr als drei bis vier 
Stunden in einem Semester vom Studierenden für sein Fach 
verlangte.

Der Unterricht in der versicherungsrechtlichen Medizin muß an 
a lle n  Universitäten eingeführt werden und zwar sowohl für 
Studierende aller Fakultäten, wie für Juristen, Versicherungs
beflissene und Mediziner im besonderen. An technischen und 
Handels-Hochschulen ist er in der Form eines Publikums 
ebenfalls notwendig; ein beamteter Arzt wird sich, wofern kein 
geeigneter Hochschullehrer vorhanden ist, überall, wo solche 
sind, dafür gewinnen lassen. Dasselbe gilt von den Berg
akademien.

Dieser Unterricht ist in Zukunft an den Universitäten 
d u rc h w e g  in  d ie H a n d  des V e r t r e t e r s  d e r  g e r ic h t l ic h e n  
M ed iz in  zu legen. Wo dessen Arbeitskraft, wie z. B. in den 
großen Städten: Berlin, Breslau, Köln durch die Aufgaben
als Gerichtsarzt und Lehrer der forensischen Medizin vollauf 
ausgenutzt wird, da wird sich eine zweite Kraft besonders 
leicht finden, der allerdings ein besonderer Lehrauftrag w'erden 
müßte, wenn er sich neben dem gerichtlichen Mediziner der 
Hochschule oder Akademie zur Geltung bringen will. In den 
Universitäten der kleineren Städte wie Greifswald, Marburg und 
Göttingen ist die Einbeziehung der versicherungsrechtlichen 
Medizin in das Lelirgebiet der gerichtlichen als ein sehr glück
licher Schritt anzusehen. H ier fehlt es an Obduktionsmaterial 
mit forensischen Qualitäten, da wird der akademische Lehrer auf 
die Begutachtung an Lebenden mehr Gewicht legen. Das 
Unterrichsmaterial aber ergibt hier, wo das Kreisarztamt mit 
dem akademischen verbunden ist, ersteres Amt in reichlichster 
Weise sowohl für gerichtsärztlichen wie versicherungsrechtlichen 
Unterricht. Der Kreisarzt wird besonders viel mit der Begut
achtung von staatlichen Unfall- und Invalidenversicherten befaßt, 
er wird aber nicht eben selten auch von privaten Unfall- und 
Lebensversicherungsgesellschaften in Anspruch genommen.

Dem K reisarzt als ihrem nächsten Vorgesetzten liefern die 
Hebammen z. B. vortreffliches und reichliches Material für 
den Unterricht über den Abort, Kindesmord und die vielen
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einschlägigen Fragen. Als Kreisarzt aber lernt der Lehrer 
der versicherungsrechtliclien Medizin auch die Fabrikbetriebe 
bei seinen Revisionen gewerblicher Anlagen kennen, ihre Unfall- 
Verhütungseinrichtimgen, die Anforderungen verschiedener 
Betriebe an die Leistungsfähigkeit ihrer Arbeiter und der
gleichen mehr.

Eines bleibt freilich zu besorgen, ob bei so viel Pflichten, 
die sich durch Kreisarztamt, in akademischer Lehrtätigkeit, auf 
einen Menschen häufen, für wissenschaftliche Tätigkeit dem 
betreffenden Zeit genug übrig bleiben wird. Doch wird durch 
Gewährung geeigneter Hilfskräfte, bei Verzicht auf Privatpraxis, 
sich in Zukunft auch diese Schwierigkeit beheben lassen.

Wenn ich empfehle, den U n te r r i c h t  in  v e r s ic h e r u n g s 
r e c h t l i c h e r  M ed iz in  a u c h  a u f  N ic h tm e d iz in e r  a u s z u 
d eh n en , so bestimmt mich dazu vor allem eine sehr große Erfahrung 
in der Unfallpraxis, die ich mir im oberschlesischen Industriebezirk 
in der großen Tätigkeit des unvergessenen Professors W a g n e r  in 
Königshütte und später in Breslau am Institut für Unfallverletzte 
und der mir unterstellten berufsgenossenschaftlichen Unfallstation 
erwerben konnte. Wie viel traurige Unfallfolgen könnten ab
geschwächt, wenn nicht vermieden werden bei rechtzeitiger 
Krankenmeldung, bei rechtzeitiger Übernahme des Heilverfahrens 
durch die Berufsgenossenschaften? Wie viel Unkosten würden 
den Versicherungsorganen gespart ? Aber da nützen alle 
Mahnungen des Arztes nichts, wenn sie nicht auf einen vorbereiteten 
Öoden fallen, wenn bei den Verwaltungsbeamten nicht schon 
Verständnis vorhanden ist für alle diese Fragen. In diesem 
Sinne ist auch dem Theologen die Kenntnis des Arbeiterversiche
rungsrechts von hohem Nutzen, er vermag im stillen WTald- 
dörflein recht wertvolle Prophylaxe damit zu treiben. ,,Die Grund
züge der Versicherungswissenschaft sollen Gemeingut aller Ge
bildeten werden“ hat H err Regierungsrat Dr. P ie t s c h  gesagt; 
ich stimme dem vollständig bei und glaube gesunde praktische 
Sozialpolitik zu treiben, wenn ich in meinem Publikum nicht 
bloß Medizinern, sondern auch Juristen und Theologen und^wer 
es sonst hören will, das Recht der Arbeiter auseinandersetze, 
aber auch ihre ungebührliche Begehrlichkeit an Beispielen zöige, 
auf die vielfach ganz unbekannten Vorteile gewisser Bestim
mungen, wie z. B. der Übernahme des Heilverfahrens, der Selbst
versicherung gegen Invalidität und anderes hinweise. Ich habe 
die Freude, daß hier in Göttingen mehr als 60 Studierende in 
jedem Semester diese meine Vorlesung hörten. WTenn dies an 
allen Hochschulen der Fall sein wird, dann wird die Forderung 
von P ie t s c h  in nicht allzulanger Frist in der T at erfüllt sein.

Die Vorlegung von Unfall- und Invalidenakten wird mir durch 
mehrere Berufsgenossenschaften und die Landesversicherungs
anstalt Hannover ermöglicht, die mir in dankenswerter Weise 
solche zur Verfügung stellen. An einem oder zwei Patienten 
vermag ich die wesentlichsten Gesichtspunkte der Begutachtung 
zu erläutern, vor allem die Methoden, wie man Gelenkver
steifungen, Muskelatrophien objektiv, zahlenmäßig im ärztlichen 
Gutachten zum Ausdruck bringen kann und muß, wie man auch 
nervöse Beschwerden „objektivieren“ kann, wie man Übertreibung 
nud Vortäuschung aufdeckt.

Reichlichere Gelegenheit dazu bietet sich freilich erst im 
Privatkolleg (Praktikum ).

In bezug auf diese halte ich eine V e rb in d u n g  m it den  
V o r le s u n g e n  für zweckmäßig, die e n tw e d e r  o b l ig a to r i s c h  
sind, wie z. B. das gerichtlich-medizinische Praktikum für den 
Mediziner oder die wenigstens allgemein im Studienplan empfohlen 
werden, wie die Vorlesung über gerichtliche Medizin für die 
Juristen. Sie werden naturgemäß besser besucht. Es läßt sich 
dies sehr wohl tun, ohne Schädigung des gerichtlich-medizinischen 
Unterrichts im engeren Sinne, besonders dann, wenn man, wie 
ich hier in Göttingen es tue, auf den Unterricht in gerichtlicher
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Psychiatrie ganz verzichtet. M. E. sollten die gerichtlichen 
Mediziner das überall tun, wo, wie hier, der Psychiater der 
berufene Lehrer dieses Sondergebiets ist.

In Preußen wird künftig jede Universität ihre eigene 
gerichtsärztliche Unterrichtsanstalt haben. Sie sollten, meine 
ich, ihrem Unterrichtsgebiete gemäß heißen: „ I n s t i tu t  fü r
g e r ic h t l ic h e  und  v e r s ic h e r u n g s r e c h t l ic h e  M e d iz in “ um 
auch äußerlich schon ihre erweiterten Aufgaben zu kennzeichnen. 
Ihr Lehrplan wäre etwa in folgendes Schema zusammen zu fassen:

A. S c h ü le rk re is .
I. Mediziner im letzten Semester (bzw. im Examens

semester).
II. Nichtmediziner

a) Juristen — im fünften oder sechsten Semester,
b) Versicherungsbeflissene im vierten Semester,
c) Studierende aller Falkultäten.

B. V o r le su n g e n .
I. Publikum — einstündig: Praxis der Arbeiterversiche

rungsgesetze.
Für Studierende aller Fakultäten besonders aber für Juristen 

und Versicherungsbeflissene und Mediziner.
II. Privatvorlesung: Versicherungsrechtliche Medizin — ein

stündig.
Für Juristen.
(Ich lese in Verbindung damit gerichtliche Medizin für 

Juristen einstündig.)
Voraussetzung ist Teilnahme am Publikum ad I, möglichst 

im voraufgegangenen Semester.
III. Privatvorlesung ■— einstündig. Versicherungsrechtliche 

Medizin mit Demonstrationen von Unfall- und Invalidenrenten
anwärtern, für Mediziner, die möglichst bereits das Publikum 
gehört haben.

H ier verbinde ich die Vorlesung vollständig mit dem gericht
lich-medizinischen Praktikum, das für die Mediziner obligatorisch 
ist, lese also zwei Stunden hintereinander und ohne strenge 
Sonderung der Disziplinen, sondern je nach Maßgabe des Materials.

C. Den I n h a l t  d e r  V o r le su n g e n  habe ich oben schon 
angedeutet.

Sobald ich im eigenen Institut wohl eingerichtet sein werde, 
bleibt zu erwägen ein „versicherungsrechtliches Praktikum, ein
stündig, für Versicherungsrechtler und Juristen“ und ein „Prak
tikum für den Untersuchungsrichter, einstündig für Juristen .“

Ich komme dann also auf 5, in maximo 7 Stunden Vorlesung 
in der Woche, für einen Kreisarzt reichlich genug; die Studierenden 
haben in e in em  Semester drei bis vier Stunden darauf zu ver
wenden.

Zum Schlüsse möchte ich noch bemerken, daß ich keines
wegs der Meinung bin, daß der Lehrer der gerichtlichen und 
versicherungsrechtlichen Medizin a l le in  die versicherungsrecht
lichen Fragen den Studierenden zu vermitteln hat. Das geschieht 
naturgemäß heute schon in jeder Klinik, in der chirurgischen nicht 
bloß, auch in der inneren, in der Augenklinik, wie in der Ohren
klinik und auch in der psychiatrischen und Nervenklinik. Alle 
V ertreter dieser Disziplinen haben schon mitgearbeitet an der 
Erforschung der Beziehungen zwischen Trauma und Krankheit 
und werden es weiter tun. Ihr Material ist ja  heute so reich 
durchsetzt von Unfallsfällen, sie werden so oft als Gutachter 
dafür in Anspruch genommen, daß es ganz selbstverständlich in 
jeder Klinik auch zur Erörterung versicherungsrechtlicher Fragen 
kommt.

Aber eine Z u s a m m e n fa s s u n g  d e r  g e s e tz l ic h e n  
B e s tim m u n g e n , die H e ra u s h e b u n g  p r a k t i s c h  w ic h t ig e r  
F r a g e n ,  die fo rm a le  S c h u lu n g  fü r  d ie  ä r z t l i c h e  S a c h 
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v e r s tä n d ig e n tä t ig k e i t ,  das i s t  e in e  L e h ra n fg a b e  fü r  
sich  und  d ie  m uß am E n d e  d e r  S tu d ie n z e i t  e rfo lg e n . 
Die praktische Übung speziell des Mediziners wird dann 
im praktischen Jahr und später in der eigenen Praxis vor sich 
gehen, sie kann später erweitert und vertieft werden in den 
ärztlichen Fortbildungskursen, sei es an Universitäten, sei es an 
Akademien.

Für die zweifellos am stiefmütterlichsten behandelte 
Lebensversiclierungsmedizin mögen die letztgenannten eine ge
eignete Lehrstätte sein.

Für den Unterricht in der gesamten versicherungsrecht- 
Hclien Medizin müssen aber alle Universitäten Einrichtungen 
Vorsehen, und da sind es nach meinem Dafürhalten die gericht
lichen Mediziner, denen dieses Lehrgebiet gehört. Die Institute 
für gerichtliche Medizin müssen zu „Instituten für gerichtliche 
und versicherungsrechtliche Medizin“ erweitert werden. Die 
von P u p p e  in Königsberg neuerdings*) angeregte Idee, bei 
diesen Polikliniken für Begutachtung von Unfall- und Invaliden
anwärtern einzurichten, kann ich indes als eine glückliche nicht 
ansehen. Denn ihre Durchführung verstößt gegen das alte gute 
Prinzip, daß man ohne Aufforderung der zuständigen Behörde 
nnd vor allem ohne genügende aktenmäßige Unterlagen ärzt
liche Gutachten nicht abgeben soll. Aber die Idee schließt doch 
die Einbeziehung der versicherungsrechtlichen Medizin in das 
Unterrichtsgebiet des gerichtlichen Mediziners ebenfalls in sich.

G ö tt in g e n , G. April 1905.

1. Mai 1905. A e r z t l i c h e  Sachve

Zum Kapitel der Nichtbeeinträchtigung der Erwerbs- 
fähigkeit nach dem Unfall-Versicherungsgesetz nicht 

unterliegenden Verletzungsfolgen.
Von

Dr. M. Nonne,
O b e ra rz t am  A llgem einen  K ran k en h au s  H am b u rg -E ppendo rf.

Ich glaube, daß die Veröffentlichung der nachstehenden 
Photographien von Interesse sein dürfte. Eine ähnliche kleine 
Sammlung hat vor 11 Jahren C. Lauenstein in den Annalen der 
Hamburger Staatskrankenanstalten (Bd. IV, Jahrgang 1893/94**) 
publiziert. Ich meine, daß die hier der Öffentlichkeit übergebene 
Kollektion für sich selbst spricht und weitere Begleitwerte 
unnötig erscheinen läßt: es handelt sich ausschließlich um 
Fälle, in denen von vornherein keine „Begehrungs-Vorstellungen“ 
(v. S t rü m p e ll)  aufkommen konnten, da es sich bei den Ver
letzungen entweder nicht um „Betriebs-Unfälle“ im Sinne des 
Gesetzes oder um solche Unfälle handelte, die v o r dem Inkraft
treten des Unfallversicherungsgesetzes die Personen befallen 
hatten.

Ich habe seit lange aus der Krankenzahl, die mir im Eppen- 
dorfer Krankenhause täglich vor Augen kommt, diejenigen 
Kranken, welche Verletzungsfolgen zeigten, gefragt, ob die 
Verletzung einem „Betriebs-Unfall“ entstamme, resp. wann die 
Verletzung acquiriert sei; seit drei Jahren habe ich angefangen, 
diejenigen Fälle zu photographieren, resp. photographieren zu 
lassen, bei denen die oben genannten Bedingungen zutrafen. 
Von den auf diese Weise erhaltenen Bildern habe ich nur die 
Prägnantesten und nur — mit einer Ausnahme — solche, die 
Finger- und Handverletzungen betreffen, mitgeteilt. Andere 
Serien werde ich vielleicht folgen lassen.

*) Naturforscher - Versammlung in Breslau, 1904 und Ärztl. 
Saehv.-Ztg. 1904 Nr. 24.

**) C. Lauenstein, Beiträge zur Frage der Erwerbsfähigkeit von 
Personen, behaftet mit körperlichen Schäden und Verletzungen.

Dem Arzt, der viel mit der Begutachtung der Reste von 
Unfallschäden zu tun hat, sagen diese Bilder nichts neues, sie 
bestätigen nur die je tz t wohl allgemein anerkannte Tatsache, 
daß das in reinster Absicht geschaffene Unfallversicherungs
gesetz zu Konsequenzen geführt hat, die die Urheber des Ge
setzes nicht ahnten und nicht ahnen konnten. Der springende 
Punkt ist, daß beim Erlaß des Gesetzes einerseits nicht genug 
gerechnet wurde mit der Schwäche der menschlichen Natur, die 
durch W ohltaten nur zu leicht verwöhnt wird, und daß anderer
seits unterschätzt wurde die zündende Kraft des Gedankens 
des Rechtes auf Rente und die Unerträglichkeit des Gedankens, 
eine einmal bezogene Rente wieder aufzugeben. Wieviel schwie
riger die der ärztlichen Sachverständigen-Beurteilung unter
liegenden Fälle von U nfalls-N eurose sind, ist genugsam be
kannt : längst dürfte allgemein anerkannt sein, daß in der über
wiegenden Mehrzahl dieser Neurose-Fälle a lle  o b je k tiv e n  
Symptome, wie sie uns die Untersuchung des Gesichtsfeldes mit 
Berücksichtigung aller Kautelen, die Untersuchung auf alle 
„Stigmata“, auf die „vasomotorischen“ Symptom-Komplexe etc. 
liefert, fehlen, und daß wir Ärzte da in unserer Abschätzung 
der Beeinträchtigung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit allein 
auf unser „persönliches Gefühl“ angewiesen sind. Daß die 
Verschiebung der Stellung des Arztes zum Kranken vom natür
lichen Anwralt desselben zu seinem Richter das Verhältnis 
zwischen beiden von vornherein zu einem für beide Teile nicht 
befriedigenden macht, ist eine betrübende Nebenwirkung des Un
fallversicherungsgesetzes, das nebenbei — bei freudiger und 
rückhaltloser Anerkennung aller Segnungen desselben für ein- 
wandsfreie und schwere Fälle — das H eer der Unzufriedenen 
vermehrt, und die moralische Kraft der Verletzten vermindert hat.
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S .  Verletzung des rechten D aum ens; k e in  „ B e tr ieb s-U n fa ll. 
A m putation  des Endgliedes.

Tut volle A rb e it als Schiefcrdeckergeselle.

D . Verletzung der rechten H an d durch 
Kam m räder.

K e in  Rentenanspruch als Ausländer. 
A rbeitet als Schiffsreiniger und verdient 
M . 21 a Woche.
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N eger. Verlust der H älfte des rechten Mittelfingers 
(bei einer Schlägerei).

T u t volle A rb e it zu  vollem Lohn als Schiffsheizer.

TV. Verlust des r e c h te n  Zeigefingers 
und der K u ppe des 2 . Mittelhandknochens 
v o r  der Unfall-Vcrsichcrungs-Gesetzgebung.

Tut als G elegenheits-A rbeiter Vollarbeit 
zu normalem Lohn.

S ch .  E xarticulation des ganzen linken Zeigefingers 
nach Blutvergiftung, vor der Unfall-Versicherungs-G esetz
gebung.

Tut volle A rbeit als G elegenheits-A rbeiter zu vollem Lohn.

Z. (F a ll von D r. C. Lauenstein). Verletzung der linken 
H a n d  durch einen A xthieb ( k e in  „ B e t r i e b  s(<-U nfall) ; bezieht 
keine Rente.

Tut volle A rb e it a h  Tischler und verdient dasselbe ivie seine 
Kollegen (M k. 3 ,5 0  pro  Tag).

H. 1. Verletzung der l in k e n  H a n d  durch 
Schußverletzung, schwere Verstümmelung des 
5. Fingers (kein „B etriebs“-U n fa ll) . 2 . Ver
steifung des r e c h te n  4. Fingers im  M ittelgelenk  
durch Unglücksfall ( k e in e  Rente, w eil nicht ver
sicherungspflichtig ) .

Tut volle A rbeit zu vollem Lohn als Schiffsheizer.

P. Verletzung der linken H an d  v o r  
der Unfall- Versicherungs'Gesetzgebung.

Tut als Gelegenheits-Arbeiter volle 
A rb eit zu vollem Lohn.
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H . Verlust des linken Daum ens vor 2 8  Jahren  
durch eine M aschinen-Verletzung (v o r  der Unfall- 
Versicherung s- Gesetzgebungj, außerdem  Verdickung 
des rechten Knöchels nach Knöchelbruch vor 
3 0  Jahren.

T ut als L ager-A rbeiter schwere V oll-A rbeit zu  
vollem, Lohn.

Nach einer Kopfverletzung vor 3/ 4 Jahren, die 
o h n e  die Symptome einer „ Gehirnerschütterung“ 
verlief, klagt p .  H . je tz t  au f „ V o l l - R e n te 1,1.

V. 1 8 6 9  Verletzung der Unken H a n d  durch Quetschung (v o r  
der Unfall-Versichernngs-Gesetzgebung) , is t Schiffbauer und verdient 
3 6  M k. ä Woche, tut andauernd V oll-A rbeit.

N . N . wurde in der K indheit überfahren und 
erlitt schwere Verletzungen des linken Vorderarmes 
und der linken H and.

E r  is t Bleicher und verdient bei Vollarbeit 
Volllohn.

V. Im  Anschluß an eine K n ie-G elen k-E n tzü n du n g  Subluxation  
des Unterschenkels gegen den Oberschenkel im  17. Lebensjahr.

V. fuhr 2 0  Jahre als Matrose, arbeitet seither als Scheuermann und 
verdient vollen Lohn.

Endlich gebe ich noch zwei Bilder, die zeigen, daß nach 
schweren Phlegmonen, die zu Fingerversteifung und Verlust vom 
Zeigefinger geführt haben, auch die sämtlichen manuellen Funktio
nen des Arztes und Operateurs schon einige Monate, resp. wenige 
Wochen nach Abschluß der Behandlung möglich sind da, wo ener
gischer Wille undjziel- und zweckbewußte Übung helfend mitwirken.

Dr. M., A r z t .  Verletzung des linken Zeigefingers m it Mikrotom- 
Messer. Eröffnung des 2 . G elenks; Tendovaginitis purulenta. 1. O k to b e r  
1900  A m putation  des linken Zeigefingers. S e it E n d e  N o v e m b e r  1 9 0 0  
als A r z t  v o l l  a r b e i t s f ä h i g ; nachdem im  Verband zunächst eine Ver
steifung des H andgelenks und aller Fingergelenke eingetreten war.

M. w ar nicht versichert gegen Unfall.
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Dr. R., A> ~zt. Verletzung des linken Zeigefingers bei einer septischcn 
O peration ; schwere Phlegm one; A m putation  des Zeigefingers m it Resektion  
eines Teils des os m etacarpi I I . D ie  Versteifung von Finger I I I  und I V  
nach wenigen Wochen völlig behoben; der D aum en im  Interphalangeal
gelenk in der Beugung noch etwas behindert. R . operierte wieder als Chirurg 
zw ei Wochen nach der Am putation.

R . war nicht versichert gegen Unfall.

Zum Schluß noch die Photographie der rechten Hand einer 
Krankenschwester, die im Anschluß an eine in der Kindheit 
acquirierte Osteomyelitis eine schwere Verstümmelung des I. Me- 
takarpus davon getragen hatte.

X, Oberschwester. Verletzung des rechten Daumens im 12. Lebensjahre. 
Im  Anschluß Osteomyelitis und nekrotische Austretung des größten Teils 
des I . M etakarpus.

Tut als Krankenschwester schweren Dienst.

H a m b u r g ,  im März 1905.

Über vermeintliche Gesundheitsschädlichkeit des 
Ungeziefermittels „Puffi“, sowie eines gelben Hand

schuhfutters und bunter Abziehbilder
von

Physikua Dr. Sieveking,
S ta d ta rz t in  H am burg .

Von mehreren Seiten erfuhren wir, daß heftige Kopfhaut
entzündungen, ja  Ekzeme des Oberkörpers, durch Gebrauch des 
Kopfläuse-Vertilgungsmittels „Puffi“ verursacht sein sollten und 
veranlaßten deshalb eine chemische Untersuchung des Mittels. 
Dasselbe besteht danach vorwiegend aus hochsiedenden Kohlen
wasserstoffen des Petroleums mit kleinen Mengen eines durch 
Chlorophyll grün gefärbten fetten Öls und ist mit gemischten 
Ätliern des Äthyl- und Amylalkohols parfümiert. Gesundheits
schädliche Beimengungen bekannter Art konnten nicht auf
gefunden werden. Es liegt deshalb die Vermutung nahe, daß 
das Mittel nicht die bestimmungsgemäße und vorauszusetzende 
Gebrauchsanwendung gefunden hat, daß es vielleicht in die Kopf
haut eingerieben worden ist, anstatt die H aare damit zu be
arbeiten. Jedenfalls scheint es einstweilen nicht angängig, be
hördliche Warnungen dagegen zu erlassen. Es ist ja bekannt, daß, 
während die niedrigsiedenden Kohlenwasserstoffe des Petroleums 
durch Einatmung eine Reizung der Atemwege, Rausch, Bewußt
losigkeit, Kyanose verursachen (gewerbliche Vergiftung beim 
Reinigen von Petroleumtanks hier beobachtet), die höher sieden
den vielmehr auf die H aut wirken. Eingerieben rufen sie starke 
Hautentzündung, Ekzeme, häufiger disseminierte Akne hervor 
(H u se m a n n ). Auch die noch höher siedenden Petroleumbenzine, 
welche zur Lösung von Wachs, Guttapercha, Kautschuk dienen, 
haben diese Eigenschaft. In einer hiesigen Gummikammfabrik, 
wo große Kautschukplatten zwecks oberflächlichen Klebrig
werdens mit Petroleum durch bürstenförmige, mit Handgriff und 
über die Hand zu streifendem Halteriemen versehene Feuchter 
bestrichen werden, sind bei verschiedenen Arbeitern Handekzeme 
hartnäckiger Art beobachtet. Nachdem dort aber seit längerer 
Zeit das Petroleum vorher durch eine auf Filz geschichtete 
Filtermasse von Kieselgur und gelöschtem Kalk filtriert wird, 
sind keine weiteren Ekzemerkrankungen vorgekommen. Auch 
das Paraffinum liquidum kann, bei Massage verwendet, H aut
reizungen hervorrufen. Ein befreundeter Arzt teilte mir mit, er 
lasse das Paraffin stets vor solcher Anwendung im WTasserbade 
einige Zeit kochen und habe seither nie Hautreizungen gesehen, er 
vermute danach, daß auch bakterielle Schädigungen durch Paraf
finum liquidum möglich seien.

Im vergangenen W inter wurde uns ferner gemeldet, daß 
ein im übrigen völlig gesunder Mann, nachdem er mehrere Tage 
ein P aar neue, gelb gefütterte Lederhandschuhe getragen hatte, 
sich wegen Ekzems beider Hände in ärztliche Behandlung habe 
begeben müssen, ohne daß sich irgend ein anderer Grund für 
die Erkrankung habe feststellen lassen als eben die Handschuhe. 
EineUntersuchung des Futters ergab, daß giftigeMetallfarben fehlten. 
Die Färbung durch einen organischen, wahrscheinlich einen Teer
farbstoff wurde vermutet. Über Berlin und Limbach i. Sa. wurde 
in Mühlheim der Farbenfabrikant ermittelt, der den Farbstoff 
als „Krisofonin“ bezeichnete und von irgend welchen Gesundheits
schädigungen nichts wußte. Vermutlich handelt es sich um 
den Anilinfarbstoff „Chrysoidin“ oder ähnliches, bei dessen H er
stellung gewerbliche Gesundheitsschädigungen von F o ck e  
(zitiert bei R o th ) berichtet sind. Auch hier konnte wegen des 
vereinzelt gebliebenen Falles behördlicherseits nichts weiteres 
getan werden.

Um Weihnachten 1904 wurden in verschiedenen hiesigen 
Zeitungen Abziehbilder als Ursachen schwerer Erkrankungen 
bei Kindern aufgeführt. Über einen angeblich in Berlin beob
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achteten Fall konnte nichts näheres ermittelt werden, der zweite 
Fall sollte in Altona vorgekommen sein. Dort war festgestellt, 
daß es sich um .eine Phlegmone des Armes handelte, daß aber 
Abziehbilder überhaupt nicht in Frage kamen. Die chemische 
Untersuchung ergab, daß nicht die Farben von Abziehbildern 
bleihaltig sind, daß aber der Firnis oder ein ähnlicher Stoff 
chromsaures Blei enthält. Dieser ist aber im § 4 des Gesetzes 
vom 5. Juli 1887 vom Bleiverbot ausgenommen. Immerhin ver
dient die Frage weitere genaue Beachtung, insbesondere mit 
Rücksicht auf eine Mitteilung von Focke-Düsseldorf in der 
Zeitschrift für Medizinalbeamte 1905, Nr. 3, S. 66 ff., wo Abzieh
bilder für eine Albuminurie verantwortlich gemacht werden.

Referate.
Chirurgie.

Ein Fall von Ostitis fibrosa.
Von Dr. L is s a u e r ,  Spezialarzt für Chirurgie und Orthopädie in

Düsseldorf.
(M onatsschrift fü r  U n fa llh e ilk u n d e  und  In v a lid en w esen  1905. N r. 2, S. 51.)

Etwa 37 jähriger Mann, ohne hereditäre Anlagen oder Lues. 
1894 Beginn eines Ermüdungsgefühles in den Beinen. Die E r
scheinungenverschlimmerten sich binnen sechs Jahrenganz langsam, 
noch ohne den Beruf zu stören. 1901 zeigte sich ein Tumor 
am rechten Mittelfinger. Im selben Jahre erlitt Patient einen 
rechtsseitigen Oberschenkelhalsbruch. Etwa ein halbes Jahr 
später traten allmählich Verdickungen, Verkrümmungen und 
Erweichungen im Knochensystem ein. Vom rechten Ober
schenkel ausgehend, befielen sie die Extremitäten, Rippen und 
Wirbelsäule. 1904 Tod an Marasmus. Die Sektion zeigte an 
allen befallenen Knochen hochgradigen Schwund und Um
wandlung des Markes in eine bindegewebige, von Blutungen 
durchsetzte Masse. Die gebliebene Knochensubstanz war so 
brüchig, daß beim Aufheben der Leiche ein Oberarmbein brach. 
Nur in dem Fingertumor war ein Sarkom zu erkennen. — Die 
Ätiologie ist unklar. Verfasser hielt aber einen Zusammenhang 
mit dem Schenkelhalsbruch — einen entschädigungspflichtigen 
Unfall — dadurch fü r erwiesen, daß das lange Krankenlager 
und die damit verbundenen Ernährungsstörungen die schnellere 
Entwicklung des Leidens verschuldete. Die Versicherungs
gesellschaft tra t dem bei. Ob die Ostitis deformans durch ein 
Trauma entstehen kann, dafür bietet der Fall keinen Anhalt.

Ktg.

Die Bedeutung des Blutergusses für die Heilung des 
Knochenbruches. Heilung von Pseudarthrosen und von 

verspäteter Callusbildung durch Bluteinspritzung.
Von Prof. Dr. A. B ier.

(Aus der Chirurg. Universitätsklinik zu Bonn.)
(M ediz in ische K lin ik  1905, N r. 1 und 2.)

Zum Wachstum und zur Regeneration von Gewebe gehören 
zwei Dinge, der „Reiz“ und die Zufuhr von ausreichenden 
Nahrungsstoffen. Wenn es auch gelingt, durch künstliche Zufuhr 
von Ernährungsstoffen, z. B. durch venöse Hyperämie, den 
Knochen künstlich zu ernähren, so ist doch der Reiz das weitaus 
W ichtigste; denn das Gewebe, das wachsen will, erzwingt sich 
unter den ungünstigsten Verhältnissen eine genügende Nahrungs
zufuhr.

Zu den Bestrebungen, den fehlenden Reiz für die Knochen
neubildung zu ersetzen, gehören die Einspritzungen reizender 
Stoffe (Alkohol, Jodtinktur usw.) an die Bruchstelle, das Reiben 
und Beklopfen der Bruchenden und anderes mehr.

Der hauptsächlichste Reiz und wahrscheinlich auch ein 
vortreffliches Ernährungsmittel für den jugendlichen Callus

ist der Bluterguß. Fehlt er, wie bei blutig genähten oder 
komplizierten Frakturen, so erfolgt verspätete Heilung; wird 
er bei Pseudarthrosen durch Reiben, Beklopfen der Bruchenden 
künstlich geschaffen, so tr itt beschleunigte Heilung ein.

Spritzt man Blut in die Bruchstelle, so ruft dieses bald eine 
Entzündung hervor. Die Gegend schwillt ödematös an, rötet
sich und zeigt erhöhte Temperatur. Nach einigen Tagen bemerkt 
man, wie das an den Knochen gespritzte Blut zu einem scheinbar 
festen Ring wird und allmählich unmittelbar in den Callus 
übergeht.

Die Technik der Injektion ist einfach. Man entnimmt ver
mittels einer 30 ccm fassenden Spritze mit gutschließendem 
Stempel und dicker starker Kanüle Blut aus einer Vene des 
Verletzten, am bequemsten aus der Vena mediana in der Ellen
beuge und spritzt es am besten von einer Öffnung aus schnell 
unmittelbar auf die Bruchenden, womöglich einen erheblichen 
Teil unter das Periost und, wenn das geht, auch zwischen die 
Bruchenden, wobei oft ein sehr starker Druck notwendig ist.

Acht mitgeteilte Krankengeschichten illustrieren die W irk
samkeit der Methode. N iehues-B erlin .

Über Blutstillung an parenchymatösen Organen (Leber, 
Niere) mittels Heizluftdusche.

Von Dr. IT. Schl ec, Spezialarzt für orthopädische Chirurgie 
in Braunschweig.

(D eu tsche  m ed. W och en sch rift 1905. N r. 8. S. 304.)

Verfasser hat mit einer elektrisch geheizten Heizluftdusche 
die S c h n e id e r  sehen Versuche an Kaninchen nachgeprüft. Die 
Temperatur der Luft betrug unmittelbar an der Auslaßöffnung 
160—170°; doch kam sie ein wenig niedriger zur Wirkung, da 
die Entfernung bis zu dem Organ, welches getroffen werden 
sollte, 5 cm betrug. Blutungen aus Nierenwunden, die mit 
scharfen Instrumenten angelegt waren, standen prompt in 15 bis 
30 Sekunden. Es wurden aber in mehreren der Versuche so 
bedeutende Verbrennungen bis zur Nekrose erzeugt, daß die 
empfohlene Verwendung am Menschen doch wohl noch nicht als 
spruchreif angesehen werden kann. Ktg.

Thiosinamin bei Narbenkontrakturen.
Von Dr. M ellin , Assistenzarzt des Kreiskrankenhauses zu B ritz .

(D eu tsche  m ed. W ochensch r. 1905. N r. 5. S. 175.)

Fall von ausgedehnter Verbrennung, in welchem 25 sub
kutane Injektionen mit einem Gesamtgehalt von 2,3 g Thio
sinamin ohne üble Nebenerscheinungen zu schneller Erweichung 
der Narben und Lösung der Kontrakturen führten. Mediko- 
meclianische Behandlung und Massage unterstützten die Kur.

K tg .

Trauma der Wirbelsäule. Tod 6V2 Jahre später an 
Miliartuberkulose. Zusammenhang bejaht.

Von Geh. Med.-Rat Dr. K ornfeld-Gleiwitz, O.-Schles.
(Mon. f. U nf.-H eilk . 1904. Nr. 12.)

Der Fall ist dadurch merkwürdig, daß die Verletzung der 
Wirbelsäule erst 5 Jahre nach dem Unfall festgestellt wurde.

| Ein kräftiger, sehr wohlgenährter Arbeiter gerät unter 2 schwere 
Räder, die auf ihn herabrollen, und erleidet dabei „erhebliche 
Quetschungen der Brust und beider Beine“. Vierwöchentliche 
Blasenlähmung, Beweglichkeitsstörungen beider Beine. Nach 
längerer Behandlung Besserung, dann wieder erhebliche Ver
schlimmerung. E rst im Juni 1903, nachdem der Kranke stark 
abgemagert war, wurde eine Verbreiterung am 10. u. 11. Brust
wirbel bemerkt. Da hier auch der Druck besonders schmerzhaft 
war, wurde nun angenommen, daß der Verletzte seinerzeit dort 
eine Verletzung erlitten habe. Später Husten, Fieber, Tod im 
Oktober 1904. Die Sektion ergab neben alten abgekapselten 
schwieligen Höhlen, die als Residuen einer früh geheilten Tu
berkulose zu deuten waren, eine frische Miliartuberkulose der



Lungen, ferner -bindegewebige Verdickungeu an den untersten 
Brustwirbeln und tuberkulöse Zerstörungen am 10. u. 11. Brust
wirbel, die einen bis in den W irbelkanal reichenden Spalt er
zeugt hatten. Offenbar waren bei dem Trauma Tuberkelbazillen 
aus den alten Herden mobilisiert worden, waren an die Stelle 
der W irbelverletzung gelangt, und hatten hier zu einer tuber
kulösen Ostitis geführt. Von diesem Herde aus war dann 
später die Miliartuberkulose entstanden, der der Verletzte erlag.

L e h fe ld t.

Über Behandlung und Dauerergebnisse bei Verletzungen 
und Verengerungen der männlichen Harnröhre.

Aus der Breslauer chirurgischen Klinik des Prof. Dr. v. M eculicz.
Von Stabsarzt Dr. G eorg  S ch m id t in Berlin.

(D e u tsc h e  Z e its c h r . f. Chir.)

Sch. berichtet in einer ausführlichen Arbeit über die in der 
Breslauer chirurgischen Klinik an 131 Fällen von Verletzungen 
und organischen Verengerungen der männlichen Harnröhre ge
machten Beobachtungen, erörtert die Entstehungsursache der 
Strikturen — in weitaus den meisten Fällen war entweder 
Gonorrhoe oder Trauma, in seltenen Tuberkulose und angeborene 
Anlage die Veranlassung—, beschreibt die angewandten unblutigen 
und blutigen Behandlungsmethoden und stellt ihre Endergebnisse 
nach dem bei persönlicher Vorstellung erhobenen Befund oder 
nach Auskünften der Kranken vergleichend zusammen. Seine 
Schlußfolgerungen lauten:

1. Die organischen Harnröhrenverengerungen stellen, wie 
die hohe durch sie verursachte Sterblichkeit und die große Zahl 
der Rückfälle zeigt, ein ernstes Leiden dar. Auch die Besserungen 
und Heilungen sind z. T. erst durch eine sehr langwierige und 
mühsame Behandlung erreicht, an der sich der Kranke selbst 
mit Ausdauer beteiligen muß.

2. Auf vorbeugende Maßnahmen ist der größte W ert zu
legen. Die Bougiesbehandlung ist sowohl bei traumatischer 
wie gonorrhoeischer Ätiologie auf die geringsten Zeichen einer 
sich ausbildenden Verengerung hin frühzeitig einzuleiten und
lange genug fortzusetzen. In regelmäßigen Zwischenräumen ist 
eine Nachuntersuchung vorzunehmen.

3. Insbesondere bedarf der Tripper als die überwiegende
Entstehungsursache einer sorgfältigen Behandlung. Ihm folgt 
zwar nur in einem Teil der Fälle die Verengerung nach; wro 
sie aber eintritt, bedeutet sie für den Kranken wegen ihrer
Hartnäckigkeit gegenüber therapeutischen Maßnahmen eine große
Gefahr. Bestehen diese in operativen Eingriffen, so ist die 
Prognose anscheinend ein wenig besser wie beim unblutigen 
Verfahren.

4. Die seltenere äußere Harnröhrenverletzung führt fast
stets zu einer Verengerung. Eine solche bietet aber für die 
ärztliche, insbesondere für die operative Hilfeleistung, die, wenn 
irgend möglich, in der Resektion mit Harnröhrennaht bestehen 
soll, günstigere Aussichten. Bei passender Auswahl an trau
matischen Fällen bringt hier auch ein unblutiges Dehnungs
verfahren für kürzere Zeit leidlich gute Erfolge. Ob sie ebenso 
von Bestand sind, wie die operativen, läßt sich nicht sagen, ist 

. aber unwahrscheinlich. *
5. Jede brüske Bougierung ist zu verwerfen, einsichtsvolle 

Beschränkung nachdrücklich zu fordern. Führen vorsichtige 
Versuche nicht zum Ziel oder drängen die Umstände zu energischer 
Hilfeleistung, so läßt sich die Blasenpunktion, u. a. mit Darm
drainage oder die Spaltung des Dammes überall ausführen. 
Alsdann ist der Kranke behufs weiteren operativen Vorgehens 
fachmännischer Behandlung zuzuführen. Verschleppte Fälle 
können oft auch durch die Operation nicht mehr gerettet werden.

6. Das Bestreben, mit dem unblutigen Verfahren aus
zukommen, darf nicht dazu führen, daß örtliche oder allgemeine
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Schädigungen sich ausbilden, und die Operation zu lange hinaus
geschoben wird.

7. Die ungünstigsten Aussichten bildeten sowohl der Schwere 
der Erkrankungen, wie der endgültigen Heilungen nach die Fälle 
tuberkulösen oder kongenitalen Ursprungs.

N iehues-B erlin .

Eine seltene Betriebsverletzung des Penis.
Von Dr. Aronheim-Gevelsberg.
(M onatsschr. f. U n fall-H eilk . 1904 N r. 12.)

Einem 16jährigen Arbeiter fliegt ein Stahlstück von einem 
Hammer durch Hose und Hemd gegen den Penis. Starke Blutung. 
Etwa 3 cm vor der Symphyse eine 1 cm lange stark blutende 
glatte Wunde. Die Betastung weist keinen Fremdkörper nach. 
Harnlassen ohne blutige Beimengung möglich. Reinigung, anti
septischer Verband. Nach 3 Tagen zeigt das Röntgenbild einen 
Stahlsplitter im Penis, der in Narkose durch Schnitt entfernt 
wird. Glatte Heilung. L e h fe ld t.

Innere Medizin.

Lyssa und Trauma. Ein Beitrag zu der Frage der 
traumatischen Beeinflussung innerer Erkrankungen.

Von Dr. E dw in  P f is te r ,  Arzt am deutschen Hospital in Kairo.
(M ünch, m ed. W ochensc lir. 1904, N r. 35.)

Ein 33jähriger Großkaufmann wurde von einem sicher toll
wütigen Hunde in die Hand gebissen und unterzog sich vier 
Tage später auf ärztlichen Rat einer Injektionskur im Institut 
antirabique in Kairo. E r blieb gesund, bis er ein reichliches 
Vierteljahr später eine Kopfverletzung (Oberkopf) durch Schlag 
mit einem Stuhle erlitt. Der entblößte Schädelknochen wurde 
nach sachgemäßer Reinigung der Wunde durch Naht der 
Weichteile wieder bedeckt. Die Wunde kam primär zum Ver
schluß. Schon kurze Zeit nach diesem Vorfall begann eine 
Charakteränderung des Kranken und mit dieser der Ausbruch 
einer nach Aussage aller in Lyssa erfahrenen Ärzte, w’elche 
den Fall sahen, typischen Lyssa, welche mit dem Tode endete. 
Wenn auch die Obduktion leider nicht gestattet wrurde, so 
glaubt Verfasser doch mit voller Sicherheit die Diagnose Tetanus 
ausschließen zu können.

Die fünf anderen, von demselben Hunde gebissenen und 
ebenfalls mit Seruminjektion behandelten Personen blieben 
gesund. Die Arbeit enthält eine ausführliche, sehr instruktive 
Krankengeschichte des Falles, sowie Bemerkungen über 
Lyssa falsa, welche im Original nachzulesen wären.

S e e 1 h o r  s t.

Ein Fall von Darminvagination infolge schweren Hebens 
mit Ausgang in Spontanheilung.

Von Dr. B aesk o w  in Wulfrath.
(M onatsschr. f. U n fa llh e ilk u n d e  1905. N r. 2. S . 56.)

Ein 21 jähriger, schmächtiger Arbeiter erlitt beim Heben 
und Wiederauffangen eines entgleitenden schweren Steines plötz
lich heftige Leibschmerzen. E rst nach drei Tagen konsultierte 
er den Kassenarzt, der ihn drei Tage später dem Krankenhaus 
überwies. Der Leib war empfindlich, hart gespannt, aber nicht 
aufgetrieben. Dabei unregelmäßiger diarrhoischer Stuhl und 
grünliches, saures Erbrechen. Kein Fieber. Die Behandlung 
bestand in Umschlägen, innerlich Eis und Opium, als Diät 
wenig Milch und Schleim, dazu etwas Kognak. Am 26. Tage 
entleerte Patient ein nekrotisches Darmstück, welches sich als 
das ganze Coecum mit dem Proc. vermiformis und einem Teil 
des Colon ascendens erwies. Danach in ca. zwTei Monaten 
Heilung, die von Bestand blieb. Die Entstehung der Invagi- 
nation wird in den starken Druckschwankungen gesucht, denen 
die Baucheingeweide beim Heben und dem schnellen Bücken, 
nach dem entfallenden Stein ausgesetzt waren. Es muß momentan
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zu einer partiellen Lähmung der Darmperistaltik und des Sphinkter 
an der Ileo-Coecal-Klappe gekommen sein. Der unmittelbare 
Zusammenhang mit dem Unfall wird als fraglos angenommen. 
Mitteilung der Entscheidung ist vom Verf. in Aussicht gestellt.

K tg .

La sßlection medicale envisagee au point de vue de 
la tuberculose puimonaire dans ses rapports avec les 

collectivitös.
De Dr. M ahillon .

(Jo u rn . m 6d. de B ru x e lle s  1904 Nr. 10.)

Die Statistik der Mutual Life insurance Company zu New- 
York zeigt, daß die ärztliche Feststellung völliger Gesundheit 
bei der Aufnahme hinsichtlich der Tuberkulose keine Sicherheit 
über drei Jahre gewährt. Jenseits des dritten Jahres ist die Zahl 
der Todesfälle an Tuberkulose unter den Versicherten ebenso groß, 
wie unter der übrigen Bevölkerung. Von 5585 in den Jahren 
1843—1898 Versicherten und an Tuberkulose Gestorbenen ge
hörten 18%  dem 20.—45. Lebensjahre an. 53 ,5%  dieser Todes
fälle fielen in die ersten fünf Versicherungsjahre, 1 0 %  in das 
erste, 30%  in das zweite und dritte Jahr. Man darf dies Ergebnis 
nicht einer unsorgfältigen ärztlichen Aufnahmeprüfung zuschreiben; 
denn die Sterblichkeit der Versicherten an Tuberkulose hat in 
der zweiten Hälfte der Berichtszeit erheblich gegen die erste 
abgenommen. Vielmehr ist anzunehmen, daß es eine Reihe von 
Erscheinungen der vorhandenen Infektion oder Anlage gibt, 
welche sich der Erkennung mit den je tz t bekannten diagnostischen 
Mitteln noch entziehen. Verfasser verlangt deshalb eine pein
liche Prüfung der Erblichkeitsverhältnisse, des äußern Habitus, 
der voraufgegangenen Krankheiten und der Messungsergebnisse 
von Länge, Brust, Gewicht. Was die ererbte Disposition für 
eine Eolle spielt, erhellt ebenfalls aus den Zahlen der Ver
sicherungsgesellschaft. Unter den von 1874—1893 an Schwind
sucht gestorbenen Versicherten zwischen 20 und 29 Lebens
jahren waren 28 %  frei von H eredität, der Rest erblich 
belastet, und zwar zur Hälfte von beiden Eltern und Ge
schwistern her, zu etwa einem Viertel vom Vater oder der 
Mutter allein. Daß eine sorgfältige Auswahl nach obigen 
Grundsätzen viel leistet, zeigt die Mitteilung des Verfassers 
über das Personal der von ihm ärztlich beratenen Caisse gene
rale d’Epargne. H ier ist die Erkrankungsziffer an Tuberkulose 
unter den Beamten auf 2 ,5%  herabgedrückt, obwohl das Personal 
täglich mit Sparkassen- und Pensions-Quittungsbüchern zu tun 
hat, die aus einer Bevölkerung mit 20%  Tuberkulösen stammen.

Ktg.

Der Einfluß des seelischen Lebens auf die tuber
kulösen Erkrankungen.

Von Dr. A. M. P a t ta n ty u s ,  Gefängnisarzt, Oberkomitatsphysikus.
Über dieses Thema hielt P. auf der III. Landesversammlung 

der Irrenärzte Ungarns in Budapest am 23./24. Oktober 1904 
einen Vortrag. (Referat in der Januarnummer der Monatsclirift 
für Kriminalpsychologie.)

1. Die vom Verfasser gefundene auffallend höhere Sterb
lichkeit an Tuberkulose beim „progressiven“ Gefängnissystem, 
gegenüber der beim gemeinsamen Gefängnissystem, bei sonst 
gleichen hygienischen Verhältnissen konnte nur durch psychische 
Einflüsse erklärt werden. 2. Ebenso fand P. eine auffallend 
höhere Sterblichkeit besonders bei den weniger verderbten E rst
bestraften (Seelenqualen, Scham, Hoffnungslosigkeit!). 3. Die 
Sterblichkeit innerhalb der 5 ersten Jahre der H aft betrug 

bei den zu 5—10 jähriger H aft verurteilten 19,6%
„ „ „ 1 0 -1 5  „ „ „ 31,5»/0
„ „ mehr als 15 „ „ „ 40,0%

(Referent erinnert sich, daß es ihm auch in der bekannten 
Arbeit Baers über jugendliche Mörder und Totschläger im

Archiv für Kriminalanthropologie 1901 auffiel, daß gerade der 
moralisch Bessere, Reuevollere die Lebensgeschichte mit dem 
frühen Tode an Tuberkulose im Gefängnis abschließt.)

P a u l  B e r n h a r d t  - Dalldorf.

Tuberkulose und Wäschereibetrieb.
Von S. B ernheim .

(F ran zo s. M ed.-K ongreß O kt. 1904. Jo u rn . m6d. d. B ru x e lles  1904. N r. 48.)

Verfasser hält die Art, in der jetzt schmutzige Wäsche in 
den Familien niedergelegt, gesammelt und den Wäschereien 
übergeben wird, für ein nicht genug beachtetes Mittel zur Über
tragung ansteckender Krankheiten, speziell der Tuberkulose. 
In den Tuberkulose-Polikliniken zu Paris sind WTäscher und 
Wäscherinnen häufige Gäste. B. verlangt staatliche Bekämpfung 
der Gefahr durch Einführung hermetisch dichter Sammelbehälter 
für die Wüsche jeder Familie, Desinfektion vor dem Reinigungs
prozeß und besondere Fuhrwerke für das Abholen schmutziger, 
wie für das Abliefern reiner Wäsche.

Auf diese Weise würde manche Krankheitsübertragung zu 
vermeiden sein. Meines Erachtens machen sich außerdem Familien 
regreßpflichtig, welche die Wäsche ansteckend kranker Mitglieder 
undesinfiziert den Wäschereien übergeben. Ktg.

Neurolog ie  und Psych ia tr ie .

Beiträge zur Lehre von der Epilepsie.
Von J. F in c k h .

(A rchiv  f. P sy c h ia trie . Bd. 39. H eft 2.)

Auf Grund von 250 Krankengeschichten der Tübinger 
Klinik unterzieht Verfasser einige allgemeine Fragen aus dem 
Krankheitsgebiet der Epilepsie einer sehr sorgfältigen Beurteilung. 
Die wichtigste Ursache der Epilepsie ist die hereditäre Be
lastung, die in etwa %  der Fälle genuiner Epilepsie gefunden 
wird. 2/3 aller und etwa %  der Fälle von genuiner Epilepsie 
kommen in den ersten 20 Jahren zum Ausbruch. Die Eclampsia 
infantum hält F in c k h  für kein selbständiges Krankheitsbild, 
sondern nur für einen Symptomenkomplex, der lediglich aus 
einem mit Krämpfen und Bewußtlosigkeit einhergehenden Anfall 
besteht und dessen Erscheinung von bestimmten äußern Ursachen 
abhängig ist. Mit der Epilepsie hat die Eclampsia infantum 
nur die Grundlage der pathologischen Minderwertigkeit des 
Gehirns gemein. Prodromalerscheinungen sah F in c k h  bei etwa 
25%  seiner Kranken, eine Aura war bei 87%  der (gen.) 
Epileptiker vorhanden. 13 mal waren beide Arten von Vorboten 
zusammen vorhanden. Eine Hemmung des epileptischen Anfalls, 
welche nur infolge von Gegenreizen durch Einschaltung von Leitungs
widerständen erfolgen kann, ist selten beobachtet. — Epileptoide Zu
stände kommen auch bei einer Reihe anderer Störungen des 
Zentralnervensystems vor. Im Krankheitsbild der Epilepsie sind 
es alle paroxystischen Erscheinungen, welche keine motorischen 
Reiz- oder Lähmungserscheinungen oder Bewußtseinsverluste 
aufweisen. Physiologisch stellen sie die leichtesten Erregungs
entladungen im Gehirn des Epileptikers dar. — Je früher die 
Epilepsie einsetzt, um so schwerer ist gewöhnlich auch der 
Verlauf. Tendenz zu gehäuften Anfällen findet man gleichfalls 
um so eher, je früher Epilepsie ausbricht. Auch die geistigen 
Schwächezustände sind besonders zahlreich bei den in den ersten 
Lebensjahren Erkrankten. — 44mal tra t in den beobachteten 
Fällen die Epilepsie nach Trauma ein. Sehr häufig waren aber 
neben dem Trauma auch noch andere Ursachen vorhanden. 
(Heredität, Alkohol usw.) Der Charakter der traumatischen 
Epilepsie ist ein schwerer, der Ausgang in Demenz ziemlich 
häufig. — Als Spätepilepsie werden am zweckmäßigsten die
jenigen Fälle von Epilepsie aufgefaßt, welche nach Abschluß 
der Entwicklung (nach vollendetem 25. Jah r) zum ersten Mal 
auftreten. Der Verlauf der Spätepilepsie, welche bei Männern
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etwas häufiger als bei Frauen auftritt, ist im allgemeinen milder 
als derjenige der Früherkrankung.

H  o p p e - U chtspringe.

Hysterie in der Chirurgie.
Von Dr. W eljam in o ff.

(W ra tsc h e b n a ja  G aze tta , 1904, N r. 38.)

Bei hysterischen Individuen treten nicht selten Symptome 
auf, die in vielfacher Beziehung an verschiedene innere E r
krankungen erinnern. So werden z. B. hysterische Kontrak
tionen des Ösophagus oder Pylorus beobachtet, die nicht selten 
die Veranlassung zu überflüssigen Operationen abgeben. Es 
kommen auch Verengerungen des Dünndarms vor, die einen 
Tumor vortäuschen, aber ohne jegliche Behandlung vorüber
gehen. Bei der Stellung der Diagnose ist im Auge zu behalten, 
daß sämtliche hysterischen Erscheinungen sich durch ihre 
außerordentliche Veränderlichkeit auszeichnen, wobei die Inten
sität derselben mit der Psyche des Patienten, bei Frauen mit 
dem Auftreten der Periode in Zusammenhang steht. W. hat 
einige Fälle von hysterischen Kyphosen und Skoliosen beobachtet, 
die monatelang angehalten, zur Bildung eines Buckels geführt 
und heftige Schmerzen, sowie sogar Parese der Blase herbei
geführt haben, wobei es sich nichtsdestoweniger ergab, daß die 
ganze Krankheit durch Hysterie bedingt war. Eine andere 
Gruppe wenig bekannter hysterischer Erkrankungen stellen die 
sogenannten „seins hysteriques“ dar, die schon im 17. Jah r
hundert bekannt waren und besonders gut von G il le s  de la  
T o u r e t te  beschrieben worden sind. W. hat innerhalb seiner 
20jährigen praktischen Tätigkeit 63 Fälle dieser eigentümlichen 
Erkrankung beobachtet. Sie besteht in Anschwellung einiger 
Lobuli der Brustdrüse, die karzinomatöse Neubildungen vor
täuschen. Die Grenzen der Schwellung sind sehr undeutlich 
ausgesprochen. Es werden zahlreiche einzelne Knoten von ver
schiedener Größe beobachtet. Auf die Frage nach dem Wachs
tum der Geschwulst erklärt die Patientin gewöhnlich, daß die 
Geschwulst ihren Umfang wechsle, sich bisweilen vergrößere, 
bisweilen aber verschwinde. Die H aut ist oberhalb der Ge
schwulst außerordentlich empfindlich. Bisweilen sind nagende 
Schmerzen in der Geschwulst selbst vorhanden. Die Dauer 
der hysterischen Schwellung ist sehr verschieden. Bisweilen 
verschwindet sie schon nach einigen Stunden, bisweilen bleibt 
sie ein Jahr und noch länger bestehen. W. hat vier 
klinische Modalitäten dieser seltenen Affektion beobachtet. 
Zum ersten Typus gehören junge, gut genährte Mädchen von 
lebhaftem, leidenschaftlichem Temperament, meistenteils Süd
länderinnen. Die Geschwulst verschwindet gewöhnlich bei diesen 
Mädchen nach der ersten Schwangerschaft und kommt dann nicht 
mehr wieder. Zum zweiten Typus gehören sehr nervöse 
Mädchen im Alter von 25—30 Jahren, die durch ihr wunder
liches Benehmen auffallen und im alltäglichen Leben als Psycho- 
pathinnen gelten. Zum dritten Typus gehören Frauen im Balzac- 
schen Lebensalter, d. h. die früh W itwen geworden sind oder 
impotente Männer haben. Zum vierten Typus gehören hysterische 
alte Frauen, die in medizinischen Büchern viel über das 
Carcinom der Brustdrüse gelesen haben. — Die mikroskopische 
Untersuchung ergibt, daß die Geschwulst aus ödematösem 
Stroma der Brustdrüse und einer Ansammlung von Epithel
zellen in deren Kanälchen besteht. In chronischen Fällen kann 
die Geschwulst sich in ein diffuses Fibrom verwandeln (? ? Red.). 
Diese Geschwülste dürfen unter keinen Umständen operiert 
werden. Verf. hat vier Fälle beobachtet, in denen in den Narben 
nach Entfernung der hysterischen Geschwülste sich tatsächlich 
Carcinom entwickelt hat. Demgegenüber gehen nichtoperierte 
Geschwülste niemals in Carcinom über und verschwinden bei ent
sprechender Behandlung von selbst. WT. hat bei einer bejahrten 
Frau, die mit einer derartigen Geschwulst behaftet war, einen

Zettel aus der Hand des berühmten P iro g o w  gefunden, in 
dem dieser versicherte, daß die Patientin kein Carcinom habe 
und nicht operiert werden dürfe. Kurz, W. gelangt zu dem 
Schlüsse, daß keineswegs jede Brustgeschwulst, die bei einer 
Frau im Alter über 40 Jahren auftritt und mit Vergrößerung 
der Axillardrüsen einhergeht, als Carcinom gelten und zur 
Operation veranlassen darf. Lb.

G y n äk o log ie .
Gibt es sichere Zeichen der Schwangerschaft 

in den ersten Monaten?
Von Herff-Basel.

(C orrespond , d e r  S ch w e iz e r Ä rz te  1904 N r. 21.)

Das neue Hebammen-Lehrbuch zählt als sichere Zeichen 
der Schwangerschaft auf: 1. sicher gehörte kindliche Herztöne,
2. sicher gefühlte Bewegungen, 3. sicher gefühlte Teile des 
Kindes, und betont, daß man die Herztöne, das vornehmste 
Zeichen, erst vom 6. Monat an hört.

S a rw e y  (Arch. f. Gynäkologie 1904 Nr. 39) hat nun 
die Behauptung aufgestellt, daß die fötalen Herztöne während 
des ganzen vierten und fünften Schwangerschaftsmonats durch 
die Auskultation regelmäßig nachweisbar sind. Dem wider
spricht von H e r f f  auf Grund von nach Tausenden zählenden 
Untersuchungen von Schwangeren in der ersten Hälfte der 
Schwangerschaft. E r hält es auch für unwahrscheinlich, weil 
er an Früchten aus der 12.— 16. Woche, deren Herzen noch 
deutlich und kräftig schlugen, doch Herztöne bei sorgfältigster 
Auskultation nicht wahrnehmen konnte.

Für den Gerichtsarzt kommen für die Diagnose Schwanger
schaft ferner in Betracht, die im Hebammen - Lehrbuch als 
„wahrscheinliche Zeichen“ aufgeführten: 1. Ausbleiben der
Regel; 2. Vergrößerung und Auflockerung der Gebärmutter:
3. die bläuliche Verfärbung der Scheide und das Auftreten des 
Gebärmuttergeräusches; 4. die Veränderungen an den Brüsten. 
Von H e r f f  geht über diese für die Hebammen erschöpfenden 
Schwangerschaftszeichen hinaus und hält noch drei weitere 
Anhaltspunkte für sichere Schwangerschaftszeichen, die ein Ge
übter sich jedenfalls in manchen Fällen sehr wohl zu nutze 
machen kann:

1. Ballotement, wenn es innerhalb der Gebärmutter selbst 
erfolgt;

2. kräftige, ausgesprochene Zusammenziehungen der Gebär
mutter. „W ird eine fragliche Geschwulst bei einer oder wieder
holten Untersuchungen nachweisbar sehr hart und dann auf
fallend weich, „teigig-weich“, so kann es sich nur um einen 
schwangeren Uterus handeln“ ;

3. regelmäßiges Wachsen der Gebärmutter. Zu dieser 
Feststellung sind naturgemäß Untersuchungen in bestimmten 
Zeiträumen von 2—3 Wochen notwendig.

Bei Untersuchungen auf bestehende Schwangerschaft wird 
sich der Gerichtsarzt zweckmäßig diese Erfahrungen eines be
währten Klinikers dienstbar machen können.

S t o 1 p e r- Göttingen.

Aus Vereinen und Versammlungen.
Syphilis und Augenverletzungen.

Auf der 14. Versammlung rheinisch-westfälischer Augen
ärzte ist dieses Thema eingehend erörtert worden. Den Aus
gangspunkt bildete ein Rentenstreitverfahren, in welchem sich 
L e b e r  und v. M iche l zu ungunsten eines Verletzten, N ie den 
(Bonn), P e r l i a  (Krefeld) zu seinen Gunsten aussprachen. Der 
letztere berichtet über ihn folgendes: Einem 16jährigen Eisen
dreher flog ein Messingspan gegen die rechte Hornhaut, ein
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Mitarbeiter entfernte ihn. Da die gewöhnlichen Reizerscheinungen 
anhielten, suchte der Patient den Augenarzt auf, der eine kleine 
Abschürfung fand; doch bald entwickelte sich eine rauchige 
Trübung in den tieferen Schichten der Hornhaut, schließlich 
das typische Bild der Keratitis parenchymatosa. Anamnestisch 
ergaben sich je tz t schwerwiegende Anhaltspunkte für lues 
hereditaria. Drei Wochen später wurde auch das linke Auge 
befallen. Der Verletzte mußte trotz energischer Kur seinen 
Beruf aufgeben, er sah große Gegenstände nur auf 2—3 Meter.

So ergab sich die praktisch wichtige Frage: Kann ein 
Trauma corneae eine typische Keratitis parenchym. hervorrufen? 
Ferner: Steht die linksseitige Keratitis in irgendwelchem Zu
sammenhänge mit der Verletzung der rechten Kornea? Perlia 
kommt zur Bejahung beider Fragen im Gegensatz zu den 
ändern Gutachtern, von denen zwei mit der Gleichartigkeit der 
binokulären Erkrankung ihre Ablehnung begründeten. E r weist 
auf die traumatische Fernwirkung bei anderen Diathesen hin, 
z. B. bei Tuberkulose, während N ie den (Bonn) aus der Literatur 
eine Anzahl Fälle zur Unterstützung der Auffassung Perlias 
heranzieht, drei von Bronner, zwei von Bietti, je einen von 
Valude, Breuer, von Czapodi, Morinami, Hummelsliein. Auch 
A x e n fe ld  und E v e rs b u s c h  teilten die Auffassung, daß ein 
parenchymatosa auslösen könne.

S c h e f fe ls  (Krefeld) sah K eratitis parenchymatosa nach zwei 
oberflächlichen Hornliaut-Fremdkörperverletzungen, freilich erst 
nachdem sieben Monate lang ein leichter Reizzustand Vorgelegen 
hatte, sich entwickeln. - Auch L im b o u rg  (Köln) sah einen 
ähnlichen Fall und P I  an ge (Münster) erlebte Keratitis paren
chymatosa nach einer Paracentese der vorderen Kammer bei 
Iritis serosa. Über zwei ähnliche Fälle nach Iridectomie hat 
Trauma keratitis M ooren berichtet.

Diese Diskussion hat also ein Ergebnis gehabt, welches die 
Frage des Zusammenhanges von Augenverletzung und Syphilis 
im positiven Sinne im wesentlichen entschied.

S t olper-G öttingen.

Gerichtliche Entscheidungeü.
Aus dem Eeichsyersicherungsamt.

Bei der Verweigerung einer ärztlichen Untersuchung ohne jeden stich

haltigen Grund war die Annahme gerechtfertigt, daß der Unfall nach

teilige Folgen nicht gehabt habe.

Der H auer Michael K. ist am 15. Januar 1902 im Be
triebe des Arsenikbergwerks Reichertrost beim Einfahren etwa 
3 m hoch von einer Leiter herabgefallen und hat sich dabei an
geblich ein Wirbelsäulenleiden zugezogen. Nach den Angaben 
der Unfallzeugen hat K. bei dem Herabgleiten die Falirtbiihne 
mit demRücken nicht berührt und auch keine Klagen über Schmerzen 
im Rücken geäußert. K. ist vom Sektionsvorstande wieder
holt zur Untersuchung vorgeladen worden, ohne jedoch zu er
scheinen. Mit Schreiben vom 13. November 1902 wurde er zum 
drittenmal mit der ausdrücklichen Verwarnung vorgeladen, daß 
die Gewährung einer Rente abgelehnt werden müßte, wenn er 
dieser Aufforderung nicht nachkommen würde. Als K. weder 
auf dieses Schreiben antwortete, noch zur Untersuchung erschien, 
wurde ihm der Bescheid erteilt, daß sein Entschädigungsanspruch 
zurückgewiesen werde, da er es unmöglich gemacht habe, die 
behaupteten Unfallfolgen festzustellen. Die hiergegen erhobene 
Berufung ist verworfen worden. Sodann legte K. Rekurs ein 
und beantragte Zuerkennung einer Rente, indem er ausführte, 
seine Weigerung, sich in das Knappschaftslazarett in Walden
burg zu begeben, sei gerechtfertigt gewesen, da er in diesem 
Krankenhaus während dreier Wochen erfolglos behandelt worden 
sei und daher von einer erneuten Behandlung ein günstigeres 
Ergebnis nicht zu erwarten gewesen wäre.

Nachdem der Kläger in der Verhandlung vor dem R.-V.-A. 
vom 27. Februar 1904 sich bereit erklärt hatte, sich zum Zwecke 
der Beobachtung in das Knappschaftslazarett in Waldenburg zu 
begeben, ist auf seinen Antrag das Verfahren zunächst ausgesetzt 
worden. Kläger ist dann vom Sektionsvorstande mittels einge
schriebenen Briefes vom 16. März 1904 aufgefordert worden, 
sich am 22. März 1904 in dem Krankenhaus in Waldenburg zur 
Aufnahme zu melden, dieser Aufforderung ist er aber nicht 
nachgekommen, und er hat die Annahme eines zweiten, die
selbe Aufforderung enthaltenden eingeschriebenen Briefes vom
14. April 1904 verweigert. Der Rekurs wurde daraufhin zurück
gewiesen. Gründe:

Dem Kläger ist eine Entschädigung für die Folgen eines 
ihm am 15. Januar 1902 zugestoßenen Betriebsunfalls von der 
Beklagten versagt worden, weil er ihrer Aufforderung, sich zur 
Feststellung der etwa vorhandenen Unfallfolgen in das Knapp
schaftslazarett in Waldenburg zu begeben, nicht nachgekommen 
und deshalb angenommen worden ist, daß die Erwerbsfähigkeit 
beeinträchtigende Folgen des Unfalles nicht zurückgeblieben 
sind. Dieser Auffassung hat sich ebenso wie das Schiedsgericht 
auch das R.-V.-A. angeschlossen. Denn der Kläger ist zunächst 
fünfmal von der Beklagten und dem Schiedsgerichtsvorsitzenden 
angewiesen worden, zum Zwecke seiner Untersuchung und Beob
achtung in das Krankenhaus zu gehen, hat dies aber nicht getan. 
Die für seine Weigerung angegebenen Gründe sind nicht stich
haltig. Seine Behauptung, er sei nicht transportfähig gewesen, 
ist durch die Bekundung des Knappschaftsarztes Dr. W. in 
Reichenstein vom 7. November 1902 widerlegt; ebenso ist seine 
Angabe, er habe kein Reisegeld gehabt, unrichtig, da er solches 
von der Beklagten erhalten hatte. Endlich ist es auch, wie 
aus der Auskunft der Polizeiverwaltung in Patschkau vom 
31. Juli 1903 hervorgeht, mrwalir, daß seine Frau wegen 
Krankheit seiner Pflege bedurft habe. Die Hinfälligkeit der 
Weigerung des Klägers ergibt sich aber auch daraus, daß er, 
obwohl er sich vor dem R.-V.-A. ausdrücklich bereit erklärt 
hatte, ins Krankenhaus zu gehen, der noch zweimal an ihn er
gangenen Aufforderung ohne Angabe eines Grundes nicht nach
gekommen ist. Bei dieser Sachlage war und ist die Beklagte 
berechtigt, aus dem Verhalten des Klägers den ungünstigsten 
Schluß hinsichtlich der durch den Unfall herbeigeführten Folgen 
zu ziehen und anzunehmen, daß die Erwerbsfähigkeit beein
trächtigende Folgen des Unfalles nicht zurückgeblieben sind. 
Allerdings behauptet der Kläger, sich eine Wirbelentzündung 
zugezogen zu haben. Dies erscheint aber nicht glaubhaft; denn 
wie aus den Bekundungen der Zeugen W. und T. hervorgeht, 
hat der Kläger bei dem Unfalle die Fahrtbühne mit dem Rücken 
nicht berührt und auch nicht über Schmerzen im Rücken geklagt. 
Da der Kläger sich einer Untersuchung ohne jeden stichhaltigen 
Grund entzogen hat, so ist die Annahme gerechtfertigt, daß der 
Unfall nachteilige Folgen nicht gehabt hat. (Co mp aß.)

Aus dem Kammergericht.
Strafbare  Ankündigung von Heilmitteln.

Die Witwe 0., welche in Hannover die Heilkunde ausübt, 
j hatte im Tageblatt ein Inserat veröffentlicht, in welchem aus

geführt wurde, daß sie Diphtheritis, Scharlach, Halsleiden etc. 
am besten zu heilen vermöge; zahlreiche Personen verdanken 
ihr ihr Leben. Die WTitwe 0. pflegt ihren Patienten ein Universal
wasser zu verabfolgen, welches aus Salmiak, verdünnter Salz
säure, Eisen, Zucker etc. zusammengesetzt ist. Das Landgericht 
zu Hannover verurteilte die Angeklagte auf Grund der Polizei
verordnung vom 26. Mai 1903 zu einer Geldstrafe in Höhe von 

| 30 Mark, weil sie ein Heilmittel angekündigt und diesem be-
1 sondere Wirkungen beigelegt habe, die es nicht besitze. Gegen
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das Urteil des Landgerichts legte die Witwe 0. Revision beim 
Kammergericht ein und behauptete, sie habe überhaupt kein 
Heilmittel, sondern eine Heilmethode angepriesen. Das Kammer
gericht hob auch die Vorentscheidung auf und wies die Sache 
an das Landgericht zur anderweiten Verhandlung und Ent
scheidung zurück, um zu prüfen, was das Publikum bei der 
Ankündigung in der Zeitung gedacht habe. Nach der erwähnten 
Polizeiverordnung machen sich aber nicht approbierte Personen 
auch in dem Falle strafbar, wenn sie unwahre Angaben über 
ihre Erfolge machen. M.

Aus dem Oberverwaltungsgericht.
Konzessionsentziehung.

P e te r  V ieg  zu Repelen war Geschäftsführer einer P rivat
krankenanstalt Jungborn. Die Konzession war unter der Be
dingung erteilt worden, daß die Leitung einem approbierten 
Arzte übertragen werde. Diese Bedingung war aber nicht 
erfüllt worden, denn der eigentliche Leiter der Anstalt war der 
Pastor F e lk e . Auf A ntrag der Polizeibehörde wurde vom 
Bezirksausschuß auf Zurücknahme der Erlaubnis zum Betriebe 
der fraglichen Anstalt erkannt. Das Oberverwaltungsgericht 
bestätigte die Vorentscheidung, da feststehe, daß der Pastor 
F e lk e  bezüglich der ärztlichen Behandlung die maßgebende 
Person in der betreffenden Anstalt sei. M.

Bücherbesprechungen und Anzeigen.
Wilhelm Ebstein, Prof. Dr. D ie  F e t t l e ib ig k e i t  (K o rp u le n z )  

un d  ih re  B e h a n d lu n g  n a c h  p h y s io lo g is c h e n  G ru n d 
s ä tz e n . Achte sehr vermehrte Auflage. Wiesbaden 1904. 
Verlag von J. F. Bergmann. 202 Seiten.

Die bekannte Schrift E b s te in s  liegt je tz t — 22 Jahre 
nach ihrem erstmaligen Erscheinen — in achter Auflage vor 
und hat allmählich den Umfang einer kleinen Monographie er
reicht. Der Erfolg des Buches zeigt, daß es den Bedürfnissen 
der P raktiker entgegen kommt. WTenn auch die Mehrzahl der 
auf diesem Gebiete erfahrenen Arzte heute insofern einen von 
E b s te in  abweichenden Standpunkt einnehmen dürfte, als sie die 
Entfettung n ic h t  nach einem bestimmten Schema, also auch 
nicht nach den E b s te in s c h e n  Vorschriften vornimmt, so ver
dient doch sein Buch auch je tz t noch das Interesse ärztlicher 
und naturwissenschaftlich gebildeter Kreise. Die Übersichtlich
keit der Darstellung ist in der neuen Auflage durch eine Reihe 
fettgedruckter Überschriften im Text erhöht; auch ist ein In
haltsverzeichnis und ein alphabetisches Sachregister beigegeben 
worden. R. S te rn .

Adolf Schmidt, Prof. Dr. D ie  F u n k t io n s p rü fu n g  des D a rm es  
m i t t e l s t  d e r  P ro b e k o s t ,  ih re  A n w en d u n g  in  d e r  ä r z t 
l ic h e n  P r a x is  und  ih re  d ia g n o s t is c h e n  und  th e r a p e u 
t i s c h e n  E rg e b n is s e .  Mit einer Tafel. Wiesbaden 1904. 
Verlag von J. F. Bergmann. 59 Seiten.

Der Verf. hat sich im Laufe der letzten Jahre bemüht, 
gemeinsam mit S t r a s b u r g  e r  (Bonn) eine für die Praxis ver
wertbare Methode der Funktionsprüfung des Darmes auszu
arbeiten. E r gibt in der vorliegenden kleinen Schrift eine 
präzise Darstellung der von ihm in letzter Zeit vereinfachten 
Methode, die auf einer Untersuchung der Fäces nach mehrtägiger 
Darreichung einer bestimmten Probekost beruht. Die Darstellung 
S c h m id ts  kann auch denjenigen Praktikern, welche nicht in 
der Lage sind, kompliziertere Untersuchungen anzustellen, sehr 
empfohlen werden; denn sie gibt mehr als der Titel verspricht: 
sie enthält eine kurze und klare Darstellung der Methoden der 
Stuhluntersuchung — hier wird die makroskopische Untersuchung 
mit Recht als die für den Praktiker wichtigste bezeichnet —

ferner eine Übersicht der pathologischen Fäcesbefunde bei den 
Erkrankungen des Magendarmkanals, der Leber und des Pankreas. 
Es ist zu hoffen, daß die übersichtliche und auf reiche, eigene 
Erfahrung gegründete Darstellung S c h m id ts  dazu beitragen 
wird, die in den Kreisen der Praktiker noch recht verbreitete 
Abneigung gegen die Untersuchung der Fäces zu überwinden.

R. S te rn .
Passow, A. (Berlin): D ie  V e r le tz u n g e n  des G e h ö r 

o rg a n e s . Wiesbaden, J. F. B e rg m a n n , 1905.
Das ist so recht ein Buch für die Praxis des Gutachters, 

erschöpfend in der Darstellung der pathologisch-anatomischen 
Zustände, knapp in der Anführung der Symptome, kritisch in 
der Bewertung der vielen Untersuchungsmethoden, gegründet 
vor allem auf eine größtmögliche Eigenerfahrung und auf eine 
vertiefte Kenntnis der Literatur, die in 844 Nummern sorgfältig 
zusammengestellt ist. Die Anordnung des Stoffes wird der 
Anatomie wie der Praxis gerecht: Verletzungen der Ohrmuschel 
(einschl. Erfrierung), Othaematom und Perichondritis derselben, 
Verletzungen des äußeren Gehörganges, des Trommelfelles, der 
Paukenhöhle, Fremdkörper im Ohr, Verletzungen der Tuba, des 
Warzenfortsatzes, des schallempfindenden Apparates; — Hysterie 
und traumatische Neurosen — Begutachtung (versicherungs
rechtlich — forensisch-militärärztlich), das sind die wohl in 
sich abgeschlossenen Themata, die untereinander doch wieder 
Zusammenhängen.

Aus dem Buche, das jeder Arzt mit wachsendem Eifer lesen 
wird, seien hier die für den Sachverständigen in versicherungs
rechtlichen und gerichtlichen Gutachten wesentlichen Punkte 
hervorgehoben.

In bezug auf die Ohrmuschel interessiert den Gerichtsarzt, 
daß Gangrän derselben durch 5 prozentige Karbollösung, durch 
zu fest angelegten Verband beobachtet ist. Versicherungs
rechtlich kommt nur die Entstellung in Betracht, die Hörfähig- 
keit wird selbst durch gänzlichen Verlust nur sehr wenig be
einträchtigt, so daß nur ersteres Moment in die Wagschale fällt.

Von dem seiner Zeit sehr heftigen Streit um die Natur der 
Otliaematome ist es je tz t stiller geworden, P a s so w  gibt dem 
Trauma dafür anscheinend eine Vorrangstellung, und teilt auch 
die Auffassung derjenigen Autoren, die für die Otocysten eine 
traumatische Ursache annehmen, vorwiegend tangential wirkende 
Gewalten. Dem Referenten will es scheinen, als ob für diese 
„Cysten“ von H a r tm a n n  das alte Morel-Lavalleesche Decolle- 
ment traumatique bzw. G u s s e n b a u e rs  „traumatisches Lymph- 
extravat“ zur Erklärung herangezogen werden müßte, das auch 
unter der freilich irrtümlichen Bezeichnung Meningocele spinalis 
traumatica spuria an der Kreuzgegend vorkommt.

Von den Frakturen des äußeren Gehörganges, meist Teil
erscheinung von Basisfrakturen, bleiben gelegentlich Kallus- 
Strikturen zurück, die durch Retention des Cerumens üble 
Folgen noch lange nach der Unfallheilung zeitigen können. 
36 isolierte Frakturen im Meatus durch Stoß gegen den Unter
kiefer sind bekannt, darunter mehrere doppelseitige durch Stoß 
gegen das Kinn.

Von den T ro m m e lfe l lv e r le tz u n g e n :  Oberflächliche
Läsionen, Gewebstrennungen in der Membran ohne Zerreißung 
des häutigen Überzuges und der perforierenden Wunden, inter
essieren den Sachverständigen, besonders die letzteren. Ihre 
Lokalisation hat nichts charakteristisches.

„S obald  d ie  F r a g e ,  ob e in e  R u p tu r  e r f o lg te ,  e in ig e  
Z e it  n ach  d e r  V e r le tz u n g  an uns h e r a n t r i t t ,  i s t  s ie  
n ic h t  m eh r zu b e a n tw o r te n ,  d en n  N a rb e n  b ie te n  n ic h t  
m eh r g e n ü g e n d e  A n h a l ts p u n k te  für die Differential- 
diagnose, und bei eingetretener Eiterung verändert sich die 
Rißwunde schnell derart, daß sie nicht mehr von einer Perforation 
bei Otitis zu unterscheiden ist.“



Anamnese und Verlauf gestatten nur eine W ahrscheinlichkeits
diagnose. „ N ie m a ls  k a n n  m an in ä l t e r e n  F ä l le n  s a g e n , 
daß  d ie  P e r f o r a t io n  d u rc h  T ra u m a  e n ts ta n d e n  is t ,  a b e r  
au ch  das U r te i l  n a c h  d e r  n e g a t iv e n  S e ite  i s t  s c h w e r .“

Subjektive Beschwerden fehlen frisch nach der Verletzung 
selten. Die Kranken geben an, manchmal jähen Schmerz, zu
weilen ein Krachen, dann Dumpfheit in der betreffenden Seite 
und lautes Sausen, mit Herabsetzung der Hörweite bemerkt zu 
haben. Auf Labyrinthbeteiligung deuten Schwindelgefühl und 
Erbrechen.

Vom Spiegelbild der frischen Ruptur gibt Verfasser mehrere 
gute bunte Bilder. Größere frische Risse sind meist zackig 
und ihre Ränder mit Blutborken bedeckt. Letztere können 
kleine Rupturen ganz verdecken. Diese Blutgerinnsel s in d d as 
charakteristische. Besteht bereits Otitis, so kann im Anfänge 
dieser noch der fetzige Rand und eine Mitverletzung des 
äußeren Gehörgangs für diese sprechen.

Daß Ausspülungen, Abtupfen und andere Manipulationen 
in solchen Fällen streng verboten sind, wird besonders betont. 
Trommelfellrupturen bei Sturz auf den Kopf ohne Schädelbruch 
kommen vor und sind nach P a sso w  wohl durch die Erschütte
rung allein zu erklären. S c h w a r tz e  sah Rupturen durch 
Schneebälle, B a rn ic h  durch Schlägerhieb gegen die Fecht
maske, P a s so w  4 Fälle durch Knallerbsen und häufig sind sie 
ja durch in der Nähe des Ohres abgegebene Schüsse, Detona
tionen. Bei Artilleristen sah M ü lle r  an 96 Trommelfellen 44 mal 
Veränderungen im Blutgehalte, 6 mal Ecchymosen — nach 
70 Kanonenschüssen. Noch nicht ganz aufgeklärt ist die Ent
stehung von Trommelfellrupturen bei Erhängten, bei denen 
bekanntlich auch Hämorrhagien in der Paukenhöhle, in den 
Cellulae mastoideae gefunden werden.

Chronisch-katarrhalische und sklerotische Prozesse können 
nach P a s so w  durch heftige Erschütterungen und direkte Ver
letzungen gelegentlich eine Verschlimmerung erfahren. Polypen 
in Ohren können nach solchen stärkere Blutungen ergeben.

Als K u n s tf e h le r  bei der F re m d k ö rp e rb e h a n d lu n g  hat 
B e r n h a r d t  bezeichnet:

1. Jedes Manipulieren im dunklen ohne Reflektor, sowie 
das Unterlassen einer vorgängigen Untersuchung event. mit dem 
Ohrtrichter.

2. Das Operieren in der Tiefe ohne Narkose und genügende 
Assistenz bei Kindern unter allen Umständen, bei Erwachsenen, 
wenn sie nicht ruhig und verständig sind.

3. Die Anwendung der gewöhnlichen geraden, ungekreuzten 
Pinzette. P a s s o w  hält diese, sofern sie nicht zu plump, nicht 
in jedem Falle für unbrauchbar.

4. Planlose Fortsetzung der Extraktionsversuche, wenn schon 
Wunden gesetzt sind. — Nach P a s so w  ist jeder planlose Ver
such unstatthaft. Ein otiatrisch nicht vorgebildeter Arzt sollte 
nach ihm solche überhaupt nicht vornehmen, zumal wenn schon 
Wunden gesetzt sind.

5. Das Nichtsorgetragen für Überführung in otiatrische oder 
spezialistisch-chirurgische Behandlung, wenn nach vergeblichen 
Extraktionsversuchen Fieber oder Hirnerscheinungen auftreten, 
oder wenn auch nur Läsion der Paukenhöhle anzunehmen ist.

80 %  aller Fremdkörper lassen sich durch Ausspritzen 
entfernen.

V e r le tz u n g e n  d e r  T u b a  E u s ta c h i i  werden frisch meist 
übersehen. Schwerhörigkeit, subjektive Geräusche, Dumpfheit, 
im Ohr weisen später daraufhin; objektive Zeichen sind: ein
gezogenes, trübes, glanzloses Trommelfell von typischer dunkel
grauer oder dunkelblauer Färbung.

Bezüglich der V e r le tz u n g e n  des s c h a lle m p f in d e n d e n  
A p p a ra te s  sei auf die klaren Ausführungen des Originals ver
wiesen und nur herausgehoben, daß auf Erkrankung der

1. Mai 1905. A e rz t l i c h e  Sachve r

Schnecke subjektive Geräusche (Reizerscheinung) und Hörstörung 
(Ausfallerscheinung) hinweisen (Zerstörung des Endapparats des 
N. cochlearis bedingt Taubheit). Schädigungen des Vor
hofes und der Bogengänge äußern sich in Gleichgewichts
störungen, Schwindelgefühl und Nystagmus (Reizerscheinun- 
gen), aber auch in Ausbleiben des Drehschwindels, Nystagmus 
und Beeinträchtigung des Orientierungsvermögens (Ausfall
erscheinungen).

Bezüglich der Schädigungen des Ohrs d u rc h  s ta r k e  
S c h w a n k u n g e n  des A u ß e n d ru c k s  wird auf die Arbeit von 
H e l le r ,  M ayer und von S c h r ö t te r  (Wien, Holder, 1900) ver
wiesen, die allein durch das mechanische Moment (Kompression — 
Dekompression) direkte Läsionen, indirekte bei Schädigung des 
Gesamt Organismus beobachteten. Letztere erklären sie durch 
rasche Dekompression. „Nach rascher Dekompression tr itt freies 
Gas (fast reiner Stickstoff) im Blute auf. Seine Anwesenheit im 
Blutsystem führt einerseits zu schweren Herz- und Lungen
erscheinungen, andererseits zu embolischen Nekrosen im Zentral
nervensystem. Solche Gasembolien schädigen auch das Labyrinth.“

Künftig werden Chirurgen, die mit der S au e rb ru ch sch en  
Kammer operieren, an sich selbst gewisse Wirkungen von Druck
schwankungen im Gehörorgan kennen lernen, wrie dies Referent 
an sich selbst erfahren hat, als ihm von H errn Dr. S a u e rb ru c h  
diese neue Einrichtung demonstriert wurde.

Bezüglich eines Satzes, betreffend die Beurteilung von Ob
d u k t io n s e rg e b n is s e n ,  sei hier ein Einwand gemacht. P a sso w  
sagt: ,,Läßt sich trotz genauester Sektion des Felsenbeins keine 
Thrombose entdecken, so ist natürlich die Annahme, daß otitische 
Sepsis oder Pyämie vorliegt, nur dann gerechtfertigt, wenn 
keine andere Ursache für die allgemeine Erkrankung auffindbar. 
Es ist dabei zu berücksichtigen, daß es auch Fälle von nicht- 
otitischer Sepsis gibt, bei denen die Entstehung durch die Sektion 
nicht aufgeklärt werden kann.“ Der Vordersatz könnte nach 
Ansicht des Referenten leicht dazu führen, daß des öfteren 
zu Unrecht ein Zusammhang zwischen traumatischer Otitis 
und Meningitis purulenta oder Hirnabszeß bzwr. Pyämie an
genommen würde, wie ich es selbst erlebt. Die Sektion 
wird oft die Entstehung einer Sepsis nicht aufklären 
können, erst durch Kenntnisnahme der Krankengeschichte 
wird man es mit annähernder Sicherheit meist können. Auch 
möchte ich hier den beamteten Ärzten, denen jetzt eine sorg
fältige Felsenbeinsektion nach den neuen, O rthschen Bestim
mungen zur Pflicht gemacht ist, wenn sie nicht öfters Ohren
sektionen gesehen haben, empfehlen, beide Felsenbeine bei Ob
duktionen auf dem Lande nach Vorschrift herauszunehmen und 
zu Hause unter Zuziehung eines pathologischen Anatomen oder 
eines tüchtigen (!) Ohrenspezialisten zu untersuchen. Denn ich 
habe den Eindruck mehrfach gehabt, daß die hier in Betracht 
kommenden Befunde, die doch gerade den Kernpunkt für die 
Begutachtung solcher Fälle bilden, nicht so in die Augen 
springen, daß sie auch ein Ungeübter wirklich richtig zu er
kennen und zu deuten vermöchte.

Als besonders verdienstvoll an dem P assow schen  Buche muß 
ich endlich hervorheben die starke Hervorhebung einer g rü n d 
l ic h e n  U n t e r s u c h u n g  für jede Begutachtung und die Betonung 
gerade der v e r s ic h e r u n g s r e c h t l ic h e n  F ra g e n . Die staat
lichen Arbeiterversicherungsgesetze, die Privatunfallversicherungs
praxis, die straf- und zivilrechtliche Seite, aber auch die militär
ärztlichen Interessen sind berücksichtigt. Eines vermisse ich, 
die Begutachtung im Sinne des I n v a l id e n v e r s ic h e r u n g s 
g e s e tz e s ,  die sich freilich an die für die Unfallversicherungs
gesetze geltenden Ausführungen halten kann.

P a s so w  empfiehlt auch für e in s e i t ig e  T a u b h e i t  eine 
Entschädigung: 15—3 0 % , jedenfalls für Leute, die binaurales 
Hören nötig haben. E in s e i t i g e r S c h w e r  h ö r  i gke  i t gebührt nur
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eine Rente von 10 % , wenn die Hörweite unter 4 m liegt, weil 
da ebenfalls die Lokalisation der Schallrichtung beschränkt ist.

Bei mäßigem Grad von S c h w e r h ö r ig k e i t  b e id e r  Ohren 
kommt der Beruf in Betracht. Ingenieure, Ärzte, Telephonisten 
müssen nach Z w a rd e m a c k e r  7 m Hörweite haben, Lehrer, 
Kommis, Kutscher, Schaffner (Meinungsaustausch) brauchen 
mindestens 4 m, Fabrik-, Grubenarbeiter mindestens 1 m (etwas 
wenig! Referent). Für d o p p e ls e i t ig e  T a u b h e i t  wünscht 
P a s s o w  mehr als 4 0 % , nämlich 5 0 % —0 0 % . Aber P a sso w  
betont richtig, daß man sich an bündige Zahlen in der Praxis 
gar nicht halten könne, da die subjektiven Beschwerden nicht 
mit Zahlen in die Rechnung eingestellt werden können.

Referent schließt mit einer warmen Empfehlung dieses vor
trefflichen Buches, es ist die Arbeit eines Forschers und P rak
tikers, die den gutachtenden Nichtspezialisten lehrt, wo die 
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit liegen. Ultra nemo posse 
obligatur! S to lp e r -  Göttingen.

Henry Graak. S am m lu n g  von d e u ts c h e n  und  a u s lä n d i 
sch en  G e s e tz e n  und  V e ro rd n u n g e n , d ie  B e k ä m p fu n g  
d e r  K u rp fu s c h e re i  und  d ie  A u sü b u n g  d e r  H e ilk u n d e  
b e tre f fe n d . Verlag: Gustav Fischer-Jena 1904. j

Die vorstehende, sehr fleißige Arbeit füllt in der der Kur
pfuschereibekämpfung betreffenden L iteratur entschieden eine 
Lücke aus. Sie stellt sich, wie der Verfasser ankündigt, als 
Vorarbeit dar für eine in Aussicht gestellte Beantwortung der 
Frage: „Wie ist die Kurpfuscherei in Deutschland wirksam zu 
bekämpfen?“ Diese Sammlung bietet aber außerdem auch ein 
reiches Material zum Studium der Organisation der Heilkunde 
in Vergangenheit und Gegenwart überhaupt. Von besonderem 
Interesse ist es, an der Hand dieser Sammlung die verschieden 
schwere Beurteilung des Verbrechens der Kurpfuscherei sowohl 
in verschiedenen Ländern als in verflossenen Jahrhunderten zu 
beobachten. Hoffentlich träg t das wertvolle Buch für die so 
notwendige Belehrung der Juristen in Sachen des Kurpfuscher
tums recht viel bei. E is e n s ta d t .

Seelmann, Hans, D as S e lb s tv e r w a l tu n g s r e c h t  d e r  K ra n k e n 
k a sse n . Frankfurt a.M. 1904. Dr. Eduard Schnopper. 36 Seiten. 
Preis 1 Mk.

Diese Brochüre des bekannten Sozialpolitikers bildet eine 
wertvolle Ergänzung zu den Vorschlägen Düttmanns über die 
Verschmelzung der Versicherungsgesetze, über welche wir in 
einer der letzten Nummern des vorigen Jahrgangs dieser Zeit
schrift referiert haben. Da einer derartigen Neuorganisation 
grade seitens der Krankenkassen der lebhafteste W iderstand 
bereitet wird, weil diese ihr S e lb s tv e r w a l tu n g s r e c h t  bedroht 
glauben, so unterwirft Seelmann letzteres einer eingehenden 
Prüfung. Davon ausgehend, daß eine organische Verbindung 
der verschiedenen Zweige der Versicherung ohne e in e  E in 
s c h rä n k u n g  des heutigen Selbstverwaltungsrechtes der Kranken
kassen nicht möglich ist, und dies des näheren begründend, 
untersucht er die Frage, wie es sich denn eigentlich mit dem so 
viel gerühmten Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen ver
hält. Von einem wirklichen Selbstverwaltungsrecht kann nur 
eigentlich bei den Ortskrankenkassen gesprochen werden, diese 
bilden aber nur 2 0 %  aller Krankenkassen und haben nur 47%  
aller Versicherten; bei der Gemeindekrankenversicherung gibt 
es überhaupt kein Selbstverwaltungsrecht, bei den Innungs- und 
Betriebskrankenkassen besteht es nur formell. Von einer Be
seitigung des Selbstverwaltungsrechtes könnte daher überhaupt 
nur die Hälfte der Versicherten betroffen werden. Des weiteren 
führt S. aus, daß die meisten Ortskrankenkassen, abgesehen von 
wenigen Musterkrankenkassen, von dem Rechte der Selbstver
waltung nicht einen solchen Gebrauch gemacht haben, daß man

deswegen auf eine gründliche Reform des Gesetzes verzichten 
könnte, und er richtet daher einen ernsten Appell an die Kranken
kassen, sich nicht im Interesse ihres Selbstververwaltungsrechtes 
dem weiteren Ausbau der Versicherungsgesetzgebung entgegen
zustemmen. Die interessante Broschüre sollte von allen Freunden 
der Sozialpolitik eifrig studiert werden.

W. H a n a u e r ,  Frankfurt a. M.

Di Mattei Emilio, D e ila  m o rte  p e r  a n n e g a m e n to . Contributo 
sperimentale alla diagnostica medico-legale. Catania 1904.

Die vorliegende ausführliche Monographie (289 Seiten) des 
Ertrinkungstodes ist die erste, die nach dem langen Zeitraum 
von IG Jahren der trefflichen Bearbeitung von P a l t a u f  gefolgt ist. 
Die ersten vier Kapitel behandeln den physiologisch-pathologischen 
Mechanismus des Ertrinkens, die Sektionsbefunde und die histo
logischen Ergebnisse der Leichenuntersuchung, das fünfte den 
W ert der Kryoskopie für die gerichtsärztliche Diagnostik. Der 
letzte Abschnitt enthält manches Mitteilenswerte.

Verfasser experimentierte an Hunden, die er teils in Süß
wasser teils in Meerwasser ertränkte. Untersucht wurden Blut, 
Bronchialflüssigkeit, Mageninhalt und Urin. Die von C a r r a r a  
angegebene Verdünnung des Herzblutes bestätigt D i M a tte i  
an der Hand zahlreicher Versuche. Das Eindringen von Siiß- 
wasser hat eine Verminderung, die Diffusion von Meerwasser 
eine erhebliche Konzentrationssteigerung des Arterienblutes zur 
Folge. Auch bei bewußtlosen Tieren gelangt eine gewisse 
Menge W asser in die Luftwege und in das Blut, doch inspirieren 
chloroformierte Hunde weniger als nicht narkotisierte.

Besonders bemerkenswert sind die Urinuntersuchungen, die 
einen Beitrag liefern zur Physiologie des Ertrinkens. Bereits 
ältere Autoren wollten in der Füllung der Blase mit klarem 
Harn ein Zeichen des Ertrinkungstodes sehen. D i M a tte i  ver
glich die Zusammensetzung des Harns, den er dem lebenden 
Tier vor der Ertränkung entnahm, mit der Konzentration des 
Blaseninhaltes der Leiche. Der Urin erwies sich in fast allen Fällen 
als verdünnt. Verfasser schließt daraus, daß während der Sub- 
mersion infolge vermehrter Diurese ein H arn von geringerer 
Konzentration als normal ausgeschieden wird. Eine Nachprüfung 
dieses interessanten Resultates ist wünschenswert.

Durch die Fäulnisveränderungen der Leiche nimmt die 
Konzentration der Leichenflüssigkeiten allmählich zu. Das 
Sinken der kryoskopischen W erte ist proportional der seit dem 
Tode verflossenen Zeit. R ev en sto rf-H am b u rg .

Spude, D ie  U rs a c h e  des K re b s e s  un d  d e r  G e s c h w ü ls te  
im a l lg e m e in e n . Berlin, G ose und T e tz la f f  1904. 90 S.,
2 farbige Tafeln.

Verf. beschreibt eingehend einen Fall von Hautkarzinom an 
der Nase, welches er in seinen ersten Anfängen und bei Beginn 
eines Rezidivs zu untersuchen Gelegenheit hatte. Aus seinen 
Beobachtungen kommt er zu der Überzeugung, daß der Genese 
der Geschwülste, speziell des Karzinoms ein in den Körpersäften 
kreisendes Toxin zugrunde liegt. Is t die erforderliche Menge 
Toxin vorhanden, dann gehört noch zu der Entstehung der Ge
schwulst eine bestimmte Veranlassungsursache. Als solche sind 
anzusehen chronische Reize, Keimverlagerungen, Entwicklungs
störungen etc., kurz, jeder durch Zirkulationsstörungen oder 
andere Momente bedingte Locus minoris resistentiae.

Das wesentliche und eigentümliche der Geschwulstzellen 
liegt vor allem in der Unabhängigkeit der wuchernden Gewebe 
von den physiologischen Wachstumsgesetzen, in der Autonomie 
des Wachstums. Alles dieses aber erklärt sich durch das überall 
gegenwärtige Geschwulsttoxin. Für die Behandlung folgt aus 
dieser Theorie, daß durch die modernen ultraradikalen Operationen 
allein kaum bessere Resultate in bezug auf die Heilung zu er
zielen sein werden. Der bei Tierversuchen angewandte Weg ist



für den Menschen nicht gangbar, er besteht darin, daß man das 
karzinomatöse Individuum an passender Körperstelle mit einem 
gesunden zur Geschwulstbildung nicht disponierten Individuum 
in einer Hautwunde zusammennäht und zusammenwachsen läßt. 
Durch den dabei vor sich gehenden Austausch der Körpersäfte 
muß eine Neutralisierung der Toxine stattfinden. Beim Menschen 
ist dies Verfahren nicht anzuwenden. Zu versuchen wäre viel
leicht Neutralisation durch Injektion von normalem Serum, 
ferner häufige Aderlässe, welche eine temporäre Verdünnung der 
Toxine und Entlastung des Körpers von denselben im Gefolge 
haben. Besonderes Gewicht wird schließlich auf eine Regelung 
der Stoffwechselverhältnisse und der Diät zu legen sein.

J. M eyer, Lübeck.

Dr. A. Pollatschek, Brunnenarzt in Karlsbad. D ie  t h e r a 
p e u t is c h e n  L e is tu n g e n  des J a h r e s  1903. Ein Jahrbuch 
für praktische Ärzte. XV. Jahrgang. Wiesbaden bei Berg
mann. 1904. 356 S. Lexik.-Okt. Preis 8,60 M.

Das Buch erscheint zum fünfzehnten Male und ist seinem 
alten Programm treu geblieben. Eine außerordentlich reich
haltige, dabei doch kritische Würdigung der therapeutischen 
Arbeiten des Jahres 1903 gibt dem Praktiker die Möglichkeit, 
sich über die neuesten Anschauungen der Wissenschaft in den 
meisten Fällen zu orientieren, die ihm Vorkommen können. 
810 Gegenstände in 222 Artikeln bezeugen den Sammelfleiß des 
Verfassers. Ein Eingehen auf Einzelheiten ist nicht gut an
gängig. Doch will ich nicht unterlassen, auf die Artikel: E r
nährungstherapie, Gallenleiden, Geburtshilfe, Lichttherapie, Nar
kose, Tuberkulose, Typhus, Veronal, sowie auf die Chirurgie am 
Zentralnervensystem, Herzen und Magen aufmerksam zu machen. 
Die sorgfältige Angabe der Literaturquellen erhöht den W ert 
des Buches für wissenschaftliche Arbeiten. Ktg.

Determann. D ie  D ia g n o se  und  die A llg e m e in b e h a n d lu n g  
d e r  F rü h z u s tä n d e  d e r  T a b e s  d o rs a l is .  Hochesche 
Sammlung. V. Band. Heft 2/3. 2,50 M. S. 91.

Die Diagnose der Tabes zu stellen bei Lichtstarre der 
Pupillen, Fehlen der Patellarreflexe und Ataie ist gewiß nicht 
schwer. Schwieriger, aber zugleich auch wichtiger ist eine 
Frühdiagnose der Tabes, und darüber berichtet Verf. in vor
liegender lesenswerten Arbeit an der Hand eines eigenen reichen 
Materials. E r legt großen W ert auf lancinierende Schmerzen, 
auf Krisen, besonders in ihrer rudimentären Form, Parästhesien 
und Hyperästhesien am Rumpfe, Anästhesien an den unteren 
Extremitäten, Verschwinden oder Verminderung oder Differenz 
der Achillessehnenreflexe, Erscheinungen von seiten des Kopfes wie 
Kopfschmerzen, Blutandrang, Schwindel, ferner Optikusatrophie 
und die ersten Störungen seitens der Pupillen. Von W ichtig
keit ist das Verhalten des Allgemeinbefindens, insbesondere eine 
große musculäre Ermüdbarkeit. E r betont sehr den multiloku- 
lären Sitz der Symptome, deren Wechsel und einen Zusammen
hang der Lokalisation der Frülisymptome mit einer Über
anstrengung der jeweiligen Organe. Der Nachweis überstandener 
Syphilis ist eine wichtige diagnostische Stütze; wie M in o r studiert 
er die Anfangszustände der Tabes nicht an Tabikern, sondern 
an Syphilitikern.

Daraus ergibt sich schon sein Standpunkt, den er gegenüber 
der ätiologischen Bedeutung der Lues einnimmt. E r konnte sie 
sicher nachweisen in fast 3/4 seiner Fälle. Fünfmal entwickelte 
sich die Tabes in eklatanter WTeise im Anschluß an ein Trauma; 
dreimal lag hier Lues vor, und die ersten Zeichen der Tabes 
traten sehr bald nach dem Unfall auf. In den anderen zwei 
Fällen mißt Verf. dem Trauma eine wichtige ätiologische 
Rolle zu. E r n s t  S c h u ltz e .

1. Mai 1905. A e rz t l i c h e  S achve

Tagesgeschichte.
Das neue preußische Seuchengesetz.

1835 wurde das preußische Regulativ für ansteckende 
Krankheiten erlassen — 1905 tritt, das kann man jetzt wohl 
mit Sicherheit Voraussagen, ein anderes den Anschauungen und 
Forderungen der neuen Zeit entsprechendes Gesetz an seine 
Stelle. Welch’ eine Umwälzung hat sich in diesen 70 Jahren 
in der Wissenschaft von den ansteckenden Krankheiten, in der 
Epidemiologie vollzogen! Als das Regulativ in Kraft trat, war 
man bei der Beurteilung der Seuche auf die Kenntnisse an
gewiesen, welche der Kliniker vermitteln konnte, die patho
logische Anatomie begann eben erst ihren Siegeslauf, und die 
Parasitologie beschränkte sich auf die Kenntnis einiger dem 
bloßen Auge schon wahrnehmbarer krankheiterregender 
Schmarotzertiere.

Wenn man das bedenkt, so wird man hohe Anerkennung einem 
Gesetze nicht versagen, welches trotz der Mängel seiner wissen
schaftlichen Grundlagen dem praktischen Bedürfnis bis in die 
neueste Zeit hinein nach vielen Richtungen genügt hat. Aber 
freilich — mehr und mehr zeigte sich die Unmöglichkeit, das 
alte Gesetz den neuen Ergebnissen wissenschaftlicher und prak
tischer Erfahrung anzupassen. Wenn wir heute die Krankheiten, 
die es aufzählt, durchlesen, so lächeln wir wohl überlegen, daß 
die Gicht und der Weichselzopf darunter zu finden sind, wir 
lassen uns mit Interesse daran erinnern, daß damals die jetzt 
so moderne Theorie von der Infektiosität des Krebses auch 
schon einmal in Blüte stand. W ir vermissen aber eine Anzahl 
der wichtigsten ansteckenden Krankheiten ganz: vor allem die 
Diphtherie, welche ja wahrscheinlich in den dreißiger Jahren 
noch eine seltene Krankheit war, das Wochenbettfieber, dessen 
infektiöse N atur man eben nicht kannte, und die Genickstarre.

Es ist den Lesern dieser Zeitschrift bekannt, wie durch 
oberstgerichtliche Entscheidungen immer wieder festgestellt 
wurde, daß den auf Bekämpfung dieser Krankheiten gerichteten 
Polizeiverordnungen die gesetzliche Grundlage fehlt, so lange 
das Regulativ bestellt. Merkwürdig genug, daß trotzdem Jahre 
vergingen, ehe die von der Regierung angestrebte Neuregelung 
die Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften gefunden 
hat. Vielleicht ist es kein Zufall, daß die Verabschiedung des 
Gesetzentwurfs im Landtage zeitlich grade mit dem Auftreten 
einer ernsten Epidemie von Genickstarre zusammenfällt. Daß 
auch das Herrenhaus seine Zustimmung je tz t nicht länger ver
sagen wird, setzt man allgemein mit Sicherheit voraus.

Den wesentlichen Inhalt des neuen „Gesetzes betreffend 
Maßregeln zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten“ haben wir 
bereits in unsern vorigen beiden Jahrgängen (1903 Seite 107 
und 1904 Seite 106) mitgeteilt. Das Abgeordnetenhaus hat 
aber einige nicht unwesentliche Änderungen bewirkt. Die An
zeigepflicht für Tuberkulose ist lediglich auf die Todesfälle 
beschränkt worden, und dem Staatsministerium ist auch nicht 
die Ermächtigung zu einer weiteren vorübergehenden Aus
dehnung der Anzeigepflicht für diese Krankheit erteilt worden. 
Aufgehoben worden ist ferner die Anzeigepflicht für Erkrankungen 
an Syphilis, Tripper oder Schanker.

Die Einschränkung der Pflicht, dem beamteten Arzt Zutritt 
zum Kranken zu gewähren, welche § 6 Absatz 1 bereits ent
hielt, ist noch verschärft worden durch die Bestimmungen, daß 
einerseits der behandelnde Arzt jedesmal vorher Gelegenheit 
zur Äußerung erhalten, und daß andererseits bei Kindbettfieber 
der Z utritt von der Genehmigung des Haushaltungsvorstandes 
abhängig sein soll.

Die Überführung von diphtheriekranken Kindern in ein 
Krankenhaus gegen den Willen ihrer E ltern soll nur zulässig 
sein, „wenn nach der Ansicht des beamteten Arztes oder Haus-
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arztes eine ausreichende Absonderung in der Wohnung nicht 
sichergestellt is t“ (eine wunderliche Fassung, welche zahlreiche 
Streitfälle voraussehen läßt).

Die Ermächtigung des Staatsministeriums, in Ausnahme
fällen die Vorschriften über Anzeigepflicht und Krankheits
ermittelung auch auf solche übertragbare Krankheiten aus
zudehnen, für welche sie das Gesetz nicht vorsieht, werden mit 
der Verpflichtung verbunden, nachträglich alsbald die Zustimmung 
des Landtags einzuholen.

Sehr erheblich sind die Änderungen in der Aufbringung 
der Kosten. Den Gutsbezirken soll im Fall ihrer Leistungs
unfähigkeit ein entsprechender Teil ihrer Kosten vom Kreise 
und dem Kreise die Hälfte dieser Ausgaben vom Staate erstattet 
werden. Wenn Gutsbezirke nicht ausschließlich im Eigentum 
des Gutsbesitzers stehen, so hat auf dessen Antrag der Kreis
ausschuß ein Statut zu erlassen, welches die Aufbringung der 
durch das Reichsseuchengesetz und das gegenwärtige Gesetz 
entstehenden Kosten anderweit ändert und den mit heran
zuziehenden Grundbesitzern oder Einwohnern eine entsprechende 
Beteiligung bei der Beschlußfassung über die Ausführung der 
erforderlichen Leistungen einräumt.

Über die Kosten für die Einrichtungen, welche bereits in 
seuchenfreier Zeit zu treffen sind, ist eine Einigung der Parteien 
und der Regierung zustande gekommen, wonach bei einer durch 
ein formelles Beschlußverfahren festgestellten, ungenügenden 
Leistung der Gemeinden oder Gutsbezirke die Provinz die Mehr
kosten zu tragen, vom Staate aber die Rückerstattung der Hälfte 
zu beanspruchen hat.

Die Bestimmungen über die Genickstarre sollen mit dem 
Tage der Verkündigung des Gesetzes in Kraft treten.

Möge es eine segensreiche W irkung entfalten. F. L.

Die ärztlichen Atteste zur Übernahme des Heil
verfahrens durch die Landesversicherungsanstalten.

Die Berliner Standesvereine haben an die Landesver
sicherungsanstalt Berlin eine Eingabe gerichtet, deren Inhalt 
von allgemeinem Interesse ist. Angesichts mehrerer in der 
Standespresse erörterter Fälle, in denen entgegen dem ärztlichen 
A ttest die Versicherungsanstalt das Heilverfahren nicht übernahm, 
beantragen die Standesvereine, daß in Ablehnungsfällen künftig 
den Ärzten, welche das Vorattest ausgestellt haben, grundsätzlich 
die Ablehnungsgründe mitgeteilt werden möchten. In der Be
gründung heißt es:

„Nach dem bisherigen Brauch erhält der Patient, welcher 
auf Grund eines ärztlichen Attestes Aufnahme in eine Heil
stätte oder in ein Sanatorium der Landesversicherungsanstalt 
Berlin beantragt hat, nach einiger Zeit den Bescheid, ob er 
angenommen worden ist oder nicht. In letzterem Falle sind 
die Gründe der Ablehnung für gewöhnlich nur in allgemeiner 
Fassung angegeben.

Soweit uns bekannt, kommen bei der Landesversicherungs
anstalt als Ablehnungsgründe in Betracht:

1. Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen;
2. augenblicklicher Platzmangel;
3. Vorhandensein von Bewerbern, die nach medizinischen 

oder sozialen Gesichtspunkten der Anstaltspflege be
dürftiger sind;

4. Urteil des Vertrauensarztes, der entweder nicht die 
Überzeugung von der Notwendigkeit einer Anstalts
behandlung erlangt hat, oder das Leiden für zu weit 
vorgeschritten hält.

Der behandelnde A rzt, welcher das A ntragsattest aus
gestellt hat, erfährt nicht, welcher dieser Gründe die Ablehnung 
veranlaßt hat. Wenn nun auch zuzugeben ist, daß die Mitteilung

der Ablehnungsgründe an den Patienten nicht immer in dessen 
Interesse liegt, so hat doch der behandelnde Arzt das größte 
Interesse an der Kenntnis derselben. Denn in den weitaus 
meisten Fällen hat er den Kranken schon vorher beobachtet 
und beraten und behandelt ihn auch nachher weiter. Für diese 
fernere Behandlung ist es von größter Wichtigkeit, ob der 
Vertrauensarzt hinsichtlich Diagnose oder Prognose eine andere 
Ansicht hat, als der behandelnde Arzt. Erkennt letzterer, daß 
die falsche Auffassung auf seiner Seite liegt, so wird er diese 
Korrektur dankbar begrüßen und die weitere Behandlung 
danach einrichten. Glaubt er aber auf Grund seiner längeren 
Beobachtung auf seiner bisherigen Auffassung bestehen zu 
sollen, so kann er in einem neuen Antragsverfahren versuchen, 
seine Anschauung geltend zu machen und zu erwirken, daß der 
Patient Aufnahme in eine H eilstätte findet.

Die Berichte der Landesversicherungsanstalt enthalten fast 
regelmäßig Klagen, daß Ärzte die Aufnahme von Patienten, 
namentlich Lungenkranken, beantragen, deren Leiden zu weit 
vorgeschritten ist und jede Hoffnung auf Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit ausschließt, und daß dadurch der Anstalt un
nütze Mühe gemacht wird. Wenn unsere Bitte erfüllt wird, 
werden die Ärzte allmählich sich eine bessere Kenntnis der 
Anschauungen verschaffen, welche bei der Landesversicherungs
anstalt hinsichtlich der Eignung zur Anstaltsbehandlung maß
gebend sind.

Auf diese Weise würde es gelingen, die Ärzte mehr als 
bisher zur freudigen Mitarbeit anzuregen.

Die Mehrarbeit, welche der Landesversicherungsanstalt aus 
der regelmäßigen Mitteilung der Ablehnungsgründe erwachsen 
würde, dürfte als Ausgleich eine Arbeitsverminderung gegenüber
stehen, welche durch das allmähliche Schwinden der Anträge 
für ungeeignete Fälle herbeigeführt werden würde.“

Dieses Vorgehen der Standesvereine kann von allen, die 
eine Förderung der ärztlichen Sachverständigenfähigkeit er
streben, gewiß nur gebilligt und unterstützt wrerden.

Die Genickstarre in Oberschlesien.
Offiziell wird im Medizinal-Ministerialblatt eine Anzahl von 

Daten über die mit überraschender Plötzlichkeit aufgetretene 
Epidemie mitgeteilt, von denen die wesentlichsten hier wieder
gegeben seien.

Im letzten Drittel des November v. Js. traten im nördlichen 
Teile der Stadt Königshütte und in dem benachbarten Orte 
Neu Heiduk des Landkreises Beuthen einige Fälle von
epidemischer Genickstarre auf, denen bald vereinzelte Fälle in 
einigen Orten der Kreise Beuthen Land und Tarnowitz folgten. 
Eine Entstehungsursache ließ sich nicht feststellen. Die sofort 
angeordneten Maßnahmen — Absonderung der Erkrankten, und 
zwar tunlichst in Krankenhäusern, Ausschließung der gesunden 
Kinder aus erkrankten Familien vom Schulbesuch, Desinfektion 
der Kleidung, Wäsche und Bettzeug der Erkrankten — ver
mochten die Entstehung einer Epidemie und die W eiterverbreitung 
der Seuche nicht zu verhindern. Bis Ende Dezember stieg die 
Zahl der Erkrankten in Königshütte auf 15, in Beuthen auf 3, 
im Landkreise Beuthen (in Neu Heiduk) auf 5. Im Januar
breitete sich die Epidemie in den befallenen Orten und in
der Umgebung langsam, im Februar sehr viel schneller aus. In 
der Woche vom 13. bis 19. Februar betrug die Zahl der Neu
erkrankungen im Regierungsbezirk Oppeln 59 in 7 Kreisen, in 
der Woche vom 20. bis 26. Februar 106 in 8 Kreisen, in der 
Woche vom 6. bis 12. März 125 in 11 Kreisen, in der Woche 
vom 13. bis 19. März 166 in 11 Kreisen, in der Woche vom 
20. bis 26. März 147 in 13 Kreisen.

Bis zum 31. März erkrankten bzw. starben an Genick
starre im Regierungsbezirk Oppeln 1065 (569), im Regierungs-
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bezirk Breslau 16 (9) Personen, dazu kommen noch 7 (4) 
Mannschaften des G. Armeekorps.

Die Erkrankungen betrafen hauptsächlich das jugendliche 
Alter. Kinder unter 15 Jahren waren 903 =  89,g°/0; im Alter 
von 0 bis 6 Jahren, also vor dem schulpflichtigen Alter, standen 
583 =  58,0 o /o, im Alter von 6 bis 14 Jahren, also im schul
pflichtigen Alter, 311 =  30,<) °/, ; über 15 Jahre alt waren 
dagegen nur 103 =  10.2 o/0 der Erkrankten.

Die Gegenmaßregeln stützen sich auf den Ministerialerlaß 
vom 23. November 1888. Anzeigepflicht wurde allen in 
Frage kommenden Personen, nicht blos den Ärzten, 
auferlegt, es wurden tunlichst alle Kranke streng abgesondert, 
durch die große Zahl vorhandener Krankenhäuser (Knappschafts
lazarette) konnten bis Ende März 95 %  aller Erkrankten in 
Krankenhauspflege gebracht werden. Scliulschließungen ließen 
sich im allgemeinen vermeiden. Schulkinder aus Häusern, in 
denen Genickstarre vorkommt, müssen bis vierzehn Tage nach 
der Genesung bzw. dem Tode des Erkrankten der Schule fern 
bleiben. Die Desinfektion wird streng durcligeführt. Im 
bakteriologischen Institut zu Beuthen waren bis Ende März 760 
Untersuchungen von Rachen-, Nasenschleim, Lumbalpunktions
flüssigkeit Erkrankter erfolgt, b e i denen  a u sn a h m slo s  d e r  
D ip lo c o c c u s  in t e r c e l lu l a r i s  g e fu n d e n  w u rd e . Die 
Impfung im Bezirk Oppeln wird bis nach Erlöschen der Epidemie 
verschoben. Es werden gemeinverständliche Belehrungen ver
teilt. Die Zahl der Medizinalbeamten ist durch Kreisassistenz
ärzte vermehrt worden. Bei der Behandlung sollen sich heiße 
Bäder und wiederholte Lumpalpunktionen bewähren.

Der diesjährige Berufsgenossenschaftstag
ist zum 14. Juni nach Lübeck einberufen worden. Die Dele
gierten werden sich u. a. mit folgenden Gegenständen zu be
fassen haben: Stellungnahme zu der vom Ausschuß ausgearbeiteten 
Denkschrift, betreffend die W irksamkeit der gemäß den §§ 103 
bis 107 des Invalidenversicherungsgesetzes errichteten Schieds- ; 
gerichte für Arbeiterversicherung und Vorschläge zur Abänderung 
der Organisation dieser Gerichte (Referent: Justizrat Dr. Lach- ' 
mann, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes). Die bei | 
den polizeilichen Unfalluntersuchungsverhandlungen hervor- i 
getretenen Mängel (Referent: H err Heidenreich, Geschäftsführer ! 
der BG. der Gas- und Wasserwerke). Besprechung der von den ! 
Gerichten in neuerer Zeit den Berufsgenossenschaften mehrfach j 
verweigerten Zeugenvernehmung in Unfallsachen zum Zwecke | 
einer reichsbehördlichen Regelung dieser Angelegenheit, § 144 | 
des Gew.-II.V.O. (Referent: H err Schauseil von der See-BG.).

Neue Ministerialerlasse.
I. A llg em ein e  V erw altu n gsan gelegen h eiten .

E rla ß  vom 30. Januar 1905 betreffs S t r e i t ig k e i te n  zw isch en  ! 
Ä rz te n  und  K ra n k e n k a sse n .

Der Handelsminister hat anläßlich eines Einzelfalles grund
sätzlich entschieden, daß die Aufsichtsbehörde bei Streitig- | 
keiten zwischen Ärzten und Krankenkassen nicht etwa ihre ' 
Entscheidung darauf zu gründen hat, daß die Ansprüche des | 
einen oder ändern Teils berechtigter seien, sondern daß sie | 
einfach unter allen Umständen eine ausreichende ärztliche Für- j  

sorge für die Kassenmitglieder durchzusetzen hat, auch wenn ! 
die Kassenbeiträge zu diesem Zwecke erhöht werden müßten, j  

— 3. Februar 1905 betreffs B e re c h n u n g  d e r p e n s io n s -  j  

b e re c h t ig te n  D ie n s tz e it  d er u n m itte lb a re n  S ta a ts -  | 
beam ten .

Den Teilnehmern an den Expeditionen gegen China 1901, 
gegen die Bondelzwarts 1903 und gegen die Hereros 1904 wird 
zu ihrer Dienstzeit je  ein Jahr zugerechnet, wenn sie wenigstens 
einen Monat von der Heimat entfernt waren, und je zwei Jahre, 
wenn sic innerhalb von zwei Kriegsjahren neun Monate lang 
■auswärts waren.

1. Mai 1905.

| E r la ß  vom 7. März 1905 betreffs d ie  H e rs te llu n g  von U r
k u n d en  m itte ls  S c h re ib m a sc h in e  und die zur V er- 

j w end u n g  g e e ig n e te n  F a rb b ä n d e r .
j  In dem Erlaß wird mitgeteilt, welche Farbband- und Farb-
j kissenfabrikate eine Maschinenschrift gewährleisten, die ebenso
| dauerhaft ist, wie eine mit guter Tinte hergestellte Handschrift.

Solche Maschinenschrift ist künftig auch zur Herstellung von 
j  Urkunden zuzulassen.
| — — 15. März 1905 betr. d ie B e s ic h tig u n g e n  d e r den  

P ro v in z ia l  - S c h u lk o lle g ie n  u n te r s te l l te n  h ö h e ren  
L e h ra n s ta l te n  d u rc h  die K re isä rz te .

Solche Besichtigungen sollen nach der Dienstanweisung nur 
auf Grund besonderen Auftrags ausgeführt werden. Der Erlaß 
bestimmt, daß auf Ersuchen der Provinzial Schulkollegien die 
Regierungs-Präsidenten diesen Auftrag erteilen sollen. In 
dringenden Fällen ist der Anstaltsleiter bezw. der Patron be
fugt, den Kreisarzt um eine gutachtliche Äußerung über 
hygienische Angelegenheiten der Schule zu ersuchen. Trägt 
der Kreisarzt Bedenken, dem Ersuchen zu entsprechen, so 
erstattet er dem Regierungs-Präsidenten Bericht. Bei der Aus
arbeitung von Neu- und Umbaupläuen ist der Kreisarzt in der 
Regel zuzuziehen. Im übrigen wünscht der Minister, daß im 
Laufe der nächsten fünf Jahre die höheren Lehranstalten auf 
ihre hygienischen Zustände von den Kreisärzten untersucht 
werden möchten.

— — 18. März 1905 betr. Z ah lu n g  von S te l lv e r t r e tu n g s 
k o s te n  s e i te n s  d er eine F re ih e i ts s t r a f e  v e rb ü ß e n d e n , 
n ic h t vom A m te s u s p e n d ie r te n  B eam ten.

Die betr. Beamten sollen die Stellvertretungskosten nur bis zur 
Hälfte ihres Diensteinkommens tragen.

II. P rü fu n gsan gelegen h eiten .
— — 14. Februar 1905 betr. B e fä h ig u n g sz e u g n is se  fü r

H ü h n e ra u g e n o p e ra te u re .
Solche Zeugnisse (Erlaß vom 25. August 1845) werden nur 

noch selten erteilt und sind unzweckmäßig. Die Heilgehilfen 
sollen künftig die Tätigkeit der Hühneraugenoperateure mit 
übernehmen, und ihre Zeugnisse sollen sich hierauf mit beziehen.

— — 21. Februar 1905 betr. A n rech n u n g  d er M ilitä r  di e n s tz e i t
a u f  d ie  zu r ä r z t l ic h e n  V o rp rü fu n g  n a c h z u w e ise n d e  
S tu d ie n z e it .

Die Anrechnung kann nur erfolgen, wenn der Betreffende 
während der Dienstzeit dem medizinischen oder einem ver
wandten Studium obgelogcn, d. h. entsprechende Kollegien 
belegt hat.

— — 6. Februar 1905 betr. d ie P rü fu n g so rd n u n g  fü r A p o 
th e k e r .

Zu gunsten derjenigen Apothekergehilfen, die vor dem 1. Juli 
1904 in ausländische Apotheken eingetreten sind, kann der 
Reichskanzler von der Vorschrift im § 17 Abs. 4 Ziffer 1 der 
neuen Prüfungsordnung Ausnahmen zulassen.

III. A p oth ek en w esen ,
V erkehr m it A rzn eim itte ln , Serum prüfung.

Bekanntmachung vom 23. Februar 1905 betr. d ie  E in fü h 
ru n g  e in e r  e in h e it l ic h e n  d e u tsc h e n  A rzn e itax e .

— — 10. März 1905 betr. E in fü h ru n g  der e in h e it l ic h e n
D e u tsc h e n  A rz n e ita x e  in P reu ß en .

Die amtliche Ausgabe erscheint im Verlage der Weidmannschen 
Buchhandlung, Berlin SW., Zimmerstrasse 94, für 1,20 M. 

E rlaß  vom 8. März 1905 betreffs F e ilh a l te n  von K n ö te r ic h  
und K n ö te r ic h te e .

Diese Droge ist keineswegs dem freien Verkehr ohne Weiteres 
entzogen, sondern nur wenn sie als „Homeriana“, „Weide
manns russischer Knöterichtee“, „Polygonum aviculare“ ver
kauft wird.

— — 28. Februar 1905 betr. P rü fu n g  d e r fü r den V e rk a u f
im A u slan d e  b e s tim m ten  D ip th e r ie s e ra .

Es ist zulässig, daß im Frankfurter Institut für experimentelle 
Therapie für das Ausland bestimmte Sera von weniger als



350 Immunisierungseinheiten pro ccm geprüft und mit Zu
lassungsscheinen versehen worden. Auf letzteren ist dann 
aber zu vermerken, daß die Sera nur für den Verkauf im Aus
lände zu verwenden sind.

IV. V erkehr m it N ahrungsm itteln .
E rla ß  vom 1. März 1905 betr. M e ta llb e sc h lä g e  d er T rin k - 

g efäße.
Im Gegensatz zu früher geübter milderer Praxis ist künftig 

darauf zu achten, daß ausnahmslos alle Teile der Trinkgeschirr- 
beschläge — auch bei Puppengeschirren! — den Vorschriften 
des Gesetzes vom 25. Juli 1887 entsprechen.

— -  24. März 1905 betr. F le is c h b e s c h a u  bei S c h la c h tu n g e n  
im ln la n d e .

1. Zur Trichinenschau sind bis jetzt wohl Ärzte und Tier
ärzte, nicht aber Apotheker ohne besondere Prüfung zugelassen > 
worden. Da aber Apotheker doch bedeutend größere Vor
kenntnisse haben, als laienhafte Personen, so sollen sie ohne 
weitere Nachweise auf Grund einer Prüfung vor dem Departe
mentstierarzt zur Trichinenschau zugelassen werden, von Nach
prüfungen aber befreit sein.

2. Der Landespolizeibehörde wird ein Genehmigungsrecht 
für die Entlassung der Beschauer — bis jetzt nur für ihre Be
stallung! — zugesprochen.

3. Bei angeblich stattgefundener Notschlachtung hat der 
nachträglich zugezogene Beschauer besonders sorgtältig zu 
prüfen, ob das Fleisch zulässig ist.

V. Fürsorge für K ranke u n d  G ebrechliche.
Seuchenbekäm pfung.

— — 11. Februar 1905 betr. Ü b erw ach u n g  des H a lte k in d e r 
w esens.

Die Überwachung des Haltekinderwesens durch die Kreis
ärzte kann nicht immer ausreichend sein, Zuziehung von Polizei
beamten empfiehlt sich nicht, bei ehrenamtlich tätigen Mit
gliedern wohltätiger Vereine ist es fraglich, ob die hygienische 
Ausbildung ausreicht. Tn Berlin sind daher Aufsichtsdameu 
in der Charite ausgebildet worden, welche gegen ein Anfangs
gehalt von 500 M. unter amtsärztlicher Aufsicht Wohnung, 
Nahrung und Pflege der Kinder kontrollieren. Bereits macht 
sich darauf hin ein llückgang in der Sterblichkeit der Halte
kinder bemerkbar, das Beispiel ist also nachahmenswert. Sehr 
wirksam ist zur Ergänzung polizeilicher Maßnahmen die Ein
führung der Generalvormundschaft gemäß Art. 78 § 4 des Aus- 
fdhrungsgesetzes zum B. G. B. Der Generalvornmnd kann wirk
samer dafür sorgen, daß die Haltefrauen die Pflegegelder regel
mäßig erhalten. Es wird schließlich auf die P ü tte rsch e  Schrift 
über das Ziehkinderwesen (Duncker und Humblot, 1902) ver
wiesen. Nach Jahresfrist sollen die Regierungspräsidenten 
berichten.

— — 25. März 1903 betr. U n te r s tü tz u n g  in S e u c h e n g e fa h r
Mitteilung der neu vorgeschlagenen Grundsätze für den Ab

schluß eines Vertrages zwischen den Kreisen des Königreichs 
Preußen und dem Zentralkomitee des Preußischen Landes
vereins vom roten Kreuz betr. die Unterstützung bei Seuchen- 
gefahr.

VI. B ekäm p fu ng der T run ksucht.
— — 26. Januar 1905 betr. F ü rs o rg e  fü r die E ise n b a h n 

b e d ie n s te te n .
(Wird an anderer Stelle referiert.)

VII. H eb am m en w esen .
— — 7. Februar 1905 betr. A b g ab e  von  S u b lim a tp a s t i l le n  an

H ebam m en.
Die Abgabe der Sublimatpastillen an Hebammen unterliegt 

den Vorschriften der Kaiserlichen Verordnung über den Verkehr 
mit Arzneimitteln und der Polizeiverordnung vom 24. August 1895 
über den Gifthandel. Eines „Erlaubnisscheins“ bedürfen die 
Hebammen nicht, da sie vermöge ihres Berufes als „zuverlässig'4 
gekennzeichnet sind.
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VIII. S ch u lh yg ien e .
E rla ß  vom 20. März 1905, betr. das M äd ch en tu rn en  in den 

S tä d te n .
Wird im Sammelbericht über Schulhygiene gewürdigt werden. 

IX . W asserversorgung.
— — 11. Februar 1905, betr. d ie B e s ic h tig u n g  d e r W a s s e r 

w e rk e  m it z e n tra le r  W a sse rv e rso rg u n g .
Die vom Minister durch Erlaß vom 24. August 1904 einge

forderten Berichte haben ergeben, daß trotz der Gelsenkirchener 
Erfahrungen die Einsicht in die Unzulässigkeit von Stichrohren
u. dgl. noch nicht bei allen Wasserwerksleitungen durch
gedrungen ist. Es soll daher nochmals eine eigens gebildete 
Fachkommission die bedeutenderen Wasserwerke besichtigen, 
dieselbe kann sich dabei auf die gleichzeitig veröffentl ichten  
„Grundsätze für Anlage und Betrieb von Wasserwerken“ stützen.

Aufruf zur Teilnahme am Internat. Medizinischen 
Unfall-Kongreß,

welcher unter dem Ehrenvorsitz Sr. Majestät des Königs der Belgier 
und der belgischen Regierung vom 29. Mai bis 4. Juni 1905 in 
Lüttich im Anschluß an die W eltausstellung abgehalten werden soll.

WTie in Frankreich, Italien und Holland, so hat sich auch 
in Deutschland auf Anregung des Generalsekretärs der Aus
stellung-, H errn I)r. P o e ls  in Brüssel ein Ausschuß gebildet, 
welcher die bei der Ausübung der Unfallgesetzgebung beteiligten 
deutschen Ärzte und Verwaltungsbeainten hiermit zur Teilnahme 
an dem in der Überschrift näher bezeichneten Kongreß ergebenst 
einladet.

Die Herren, w’elche dort Vorträge zu halten beabsichtigen, 
werden ersucht, dieselben schleunigst bei H errn Dr. Po e i s - 
Brüssel 2 - Rue Marie - Therese - 2 anzumelden und ebenso wie  
die Teilnehmer 10 Franks an denselben einzusenden.

Von deutschen Ärzten haben bis jetzt Vorträge in Aussicht 
gestellt die Herren H o ff  a - Berlin, R ie d in g  er-W ürzburg  und 
Thiem -Kottbus.

Die Unterzeichneten hegen die Hoffnung, daß Deutschland, 
welches in der Unfallgesetzgebung allen Staaten vorangegangen 
ist, bei diesem Kongreß zahlreich vertreten sein wird.

Der Austausch der eigenartigen, bei der Behandlung und 
Begutachtung Unfallverletzter gewonnenen Erfahrungen erscheint 
noch heute von großer W ichtigkeit, und es ist um so freudiger 
zu begrüßen, daß auf dem vorstehenden Kongreß in Lüttich 
hierzu Gelegenheit gegeben wird, als es bei der anderweitigen 
Sektionseinteilung der Versammlungen deutscher Naturforscher 
und Ärzte leider nicht möglich gewesen ist, die bereits mit Erfolg 
dort eingerichteten Abteilungen für Unfallheilkunde beizubelialten.

W ährend auf den früheren internationalen Unfallkongressen 
mehr rechtliche und Verwaltungsfragen zur Erörterung kamen, 
sollen diesmal vorwiegend ärztliche Vorträge gehalten werden, 
und bitten wir nochmals vor allen Dingen die deutsche Ärzte
schaft um rege und tatkräftige Unterstützung des wichtigen und 
zeitgemäßen Unternehmens.
Dr. F e rd . B ähr-H annover. Generaloberarzt Dr. I)üm s-Leipzig. 
Prof. Dr. E h r  et-S traßburg. Reg.-Rat Dr. E ils b  e rg  er-B erlin . 
E sm a n n , Maurer- u. Zimmermstr., Berlin. Geh. Med.-Rat Prof. 
Dr. E u len b u rg -B erlin . Baumeister F e lisch -B erlin . Dr. H e i 
lung-B erlin . Geh. Med.-Rat Prof. Dr. H offa-B erlin . Geh. 
Uber-Med.-Rat Prof. Dr. K irch n e r-B e rlin . Dr. R. K uthe-B erlin . 
Med.-Rat Dr. L eppm ann-B erlin . Dr. v. L e w in s k i ,  Geschäftsf. 
d. N.-Ö. Eis.-u. Stalilber., Berlin. Privatdozent Dr. L in iger-B onii. 
Dr. L o sse n  - Darmstadt. Prof. Dr. G e o rg e  M eyer-B erlin . 
San.-Rat Dr. P le ssn e r-B e rlin . Privatdoz. Dr. R ie d in g e r-W u rz- 
burg. Dr. A. Schanz-D resden . San.-Rat Dr. S chü tz-B erlin . 
Prof. Dr. R. S te rn -B reslau . San.-Rat Prof. Dr. Thiem -K ottbus. 

Prof. Dr. V ulp ius-H eidelberg . Dr. Z ander-B erlin .

s t ä n d i g e n - Z e i t u n g .  No. 9.

V eran tw o rtlich  fü r den  I n h a l t :  D r. F . L ep p m an n  in  B erlin . — .V e r la g  u nd  E ig en tu m  von R . S ch o e tz  in  B e rlin . — D ru ck  von W . B ü x e n s te in , B erlin .


